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Frohe und gesegnete WeihnachtenFrohe und gesegnete Weihnachten

und ein glückliches Neues Jahr 2020und ein glückliches Neues Jahr 2020

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

wir freuen uns auf die kommenden Feiertage, auf das Fest im Familien- oder Freundeskreis, auf ein paar Tage 
Entspannung und Besinnlichkeit. Wir haben die Gelegenheit uns mit der Botschaft dieses Festes auseinanderzusetzen, 
wir haben Zeit für uns und Zeit für die wahren Werte des Lebens. Wirtschaftliches und politisches Leben nehmen eine 

Auszeit.

Die Weihnachtsbotschaft vermittelt uns Werte, wie Frieden und Menschlichkeit. Diese ethischen Grundlagen werden nicht 
nur von der Christenheit, sondern von allen Völkern und Religionen hoch gehalten. Die Inhalte der Weihnachtsbotschaft 

haben Bestand, sie sind von zeitloser Gültigkeit und bilden eine Richtschnur unseres Verhaltens.

Weihnachten ist, 
wenn wir andere lieben, ohne sie einzuengen, 

wenn wir andere wertschätzen, ohne sie zu bewerten, 
wenn wir anderen etwas schenken, ohne etwas dafür zu verlangen, 

wenn wir anderen helfen, ohne sie verändern zu wollen, 
wenn wir andere so behandeln, 

wie wir selbst behandelt werden möchten.

Wir wünschen Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, mit Ihren Familien auch im Namen des  
Marktgemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besinnliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage.  

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg!

 Heinz Richter Martin Mehl Andreas Pfister 
 1. Bürgermeister  2. Bürgermeister  3. Bürgermeister



1. Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei 
Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswas-
ser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfäl-
len austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das 
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwas-
ser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu be-
stimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu wer-
den; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere 
das häusliche Abwasser.

2. Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasser-
kanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der 
Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, 
Pumpwerke, Regenüberläufe.

3. Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der 
Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.

4. Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ablei-
tung von Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt.

5. Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Auf-
nahme und Ableitung von Niederschlagswasser.

6. Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des 
in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließ-
lich der Ableitung zum Gewässer.

7. Grundstücksanschlüsse sind

– bei Freispiegelkanälen:  
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht.

 „Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontroll-
schacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss 
an der Grenze des öffentlichen Straßengrundes zu 
privaten Grundstücken.“

– bei Druckentwässerung: 
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammel-
schacht.

– bei Unterdruckentwässerung: 
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Haus-
anschlussschachts.

8.  Grundstücksentwässerungsanlagen sind

– bei Freispiegelkanälen:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-

tigung des Abwassers dienen, bis einschließlich des 
Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfs-
fall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist ent-
gegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vor-
handen, endet die Grundstücksentwässerungsanlage 
an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund.

– bei Druckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-

tigung des Abwassers dienen, bis einschließlich des 
Abwassersammelschachts.

– bei Unterdruckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseiti-

gung des Abwassers dienen, bis zum Hausanschluss-
schacht.

9. Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur 
Kontrolle und Wartung der Anlage dient.

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)  
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steue-
rungsanlage.

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässe-
rung) ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlage-
behälter dienenden Stauraum sowie einer Absaug-
ventileinheit.

12. Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des 
Abwasserabflusses oder die Entnahme von Abwasser-
proben.

13. Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, 
die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor 
Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseiti-
gen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur 
(Vor-) Behandlung gewerblichen oder industriellen 
Abwassers.

14. Fachlich geeigneter Unternehmer ist ein Unterneh-
mer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksent-
wässerungsanlagen fachkundig auszuführen.

 Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbe-
sondere

 – die ausreichende berufliche Qualifikation und Fach-
kunde der verantwortlichen technischen Leitung,

 – die Sachkunde des eingesetzten Personals und 
dessen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen 
Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

 – die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Ma-
schinen und Geräte,

 – die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden 
Normen und Vorschriften,

 – eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, 
Kontrollen und Dokumentation).

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass 
sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist 
berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles Ab-
wasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich 
nur auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal 
erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann 
unbeschadet weitergehender bundes- und landes-
gesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue 
Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert 
werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal er-

BEKANNTMACHUNGEN  
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Neunkirchener Rathäuser bleiben am 

27.12.2019 geschlossen!
Am Freitag, den 27.12.2019 bleiben die Rathäuser in 
Neunkirchen a. Brand geschlossen. 

Die Fehlzeiten werden durch das Personal eingear-
beitet oder als Urlaub eingebracht.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Heinz Richter
1. Bürgermeister

Am 27.12.2019 ist das Standesamt und Wahlamt 
Neunkirchen a. Brand in der Zeit von 8.15 Uhr bis 
12.00 Uhr unter Tel.

0171 / 1677277
für Sterbefälle, Nottrauungen und zur Abgabe von 
Wahlvorschlägen erreichbar.

Heinz Richter 
1. Bürgermeister

Information zur Entwässerungssatzung 
(EWS-erg) für die Gemeindeteile Ermreuth, 

Rödlas und Gleisenhof:
Die nachfolgende Entwässerungssatzung wurde vom 
Marktgemeinderat am 27.11.2019 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen. Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft und 
wird hiermit bekanntgegeben.

Nachdem die Entwässerungssatzung für die Gemeinde-
teile Neunkirchen, Baad, Ebersbach, Großenbuch und Ro-
senbach kürzlich überarbeitet, neu erlassen und bekannt-
gemacht wurde, hat der Markt Neunkirchen a. Brand 
konsequenterweise auch die EWS-erg entsprechend 
überarbeitet. Auch diese, jetzt vorgelegte Satzung orien-
tiert sich im Wesentlichen an der aktuellen Mustersat-
zung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom  
6. März 2012 Az.: IB1-1405.12-5.

Die seit 29.11.2012 verzeichneten Änderungen in Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Vollzug sind in die 
nachfolgende „Satzung für die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung des Marktes Neunkirchen a. Brand (Ent-
wässerungssatzung – EWS-erg)“ vom 27.11.2019 einge-
arbeitet worden.

Wesentliche Änderungen sind im:

§ 3 Nrn. 7 und 8 4 eingefügte Klarstellung zur Abgrenzung 
zwischen den Grundstücksanschlüssen und den Grund-
stücksentwässerungsanlagen.

§ 4 Abs. 5 4 Als Satz 2 wurde eingefügt: Für die ordnungs-
gemäße Versickerung oder anderweitige Beseitigung von 
Niederschlagswasser ist der Nachweis vom Grundstücks-
eigentümer zu erbringen.

§ 9 Abs. 6 4 Der Markt darf zur Entlastung der öffentli-

chen Einrichtung bestimmen, dass Niederschlagswasser 
nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedros-
selt eingeleitet wird.

§ 17 Abs. 2 4 Gestrichen wurde die Kostentragung des 
Eigentümers.

Neunkirchen, den 28.11.2019

Markt Neunkirchen a. Brand 
gez. 
Heinz Richter  
1. Bürgermeister

Entwässerungssatzung
für die öffentliche Entwässerungseinrichtung des 

Marktes Neunkirchen am Brand

für die Gemeindeteile Ermreuth, Rödlas und  
Gleisenhof

(Entwässerungssatzung – EWS-erg) vom 27.11.2019

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 
Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung, Art. 34 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt 
der Markt Neunkirchen am Brand folgende Satzung:

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Der Markt Neunkirchen am Brand betreibt eine öf-
fentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Ent-
wässerungseinrichtung) für das Gebiet der Gemein-
deteile Ermreuth, Rödlas und Gleisenhof im Markt 
Neunkirchen am Brand.

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung be-
stimmt der Markt.

(3) Zur Entwässerungseinrichtung des Marktes gehören 
auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Tei-
le der Grundstücksanschlüsse.

§ 2 Grundstücksbegriff – Verpflichtete

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räum-
lich zusammenhängende und einem gemeinsamen 
Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentü-
mers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche 
planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu 
berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer 
erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentü-
mer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige 
zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berech-
tigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begrif-
fe folgende Bedeutung:



tung bestimmen, dass Niederschlagswasser nur mit-
tels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt 
eingeleitet wird.

(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbei-
ten daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unter-
nehmer ausgeführt werden. Der Markt kann den fach-
lichen Nachweis dafür verlangen.

§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage herge-
stellt oder geändert wird, sind dem Markt folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

 a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im 
Maßstab 1:1.000,

 b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, 
aus denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage er-
sichtlich sind,

 c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezo-
gen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere 
die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeb-
lichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle 
der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberflä-
che zu ersehen sind,

 d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Ab-
wasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Anga-
ben über

 – Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner 
auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser miter-
fasst werden soll,

 – Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmate-
rials, der Erzeugnisse,

 – die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,

 – Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten 
bestimmten Abwassers,

 – die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-
lung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisa-
tion, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachwei-
sen.

 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch 
den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur 
Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.

 Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegen-
den Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen sind 
vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger 
zu unterschreiben. Der Markt kann erforderlichenfalls 
weitere Unterlagen anfordern.

(2) Der Markt prüft, ob die geplante Grundstücksentwäs-
serungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung 
entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Markt schrift-
lich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück; die Zustimmung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt 

als erteilt, wenn der Markt nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der vollständigen Planunter-
lagen seine Zustimmung schriftlich verweigert. Ent-
spricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht 
den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Markt 
dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Män-
gel eine angemessene Frist zur Berichtigung und er-
neuten Einreichung der geänderten Unterlagen beim 
Markt; Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücks-
entwässerungsanlage darf erst begonnen werden, 
wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist 
oder als erteilt gilt.

 Eine   Genehmigungspflicht   nach   sonstigen,   ins-
besondere nach straßen-, bau- und wasser-
rechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der 
Markt Ausnahmen zulassen.

§ 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Markt den Be-
ginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens 
größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens 
drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleich-
zeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen 
Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen 
werden, so ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden 
schriftlich anzuzeigen.

(2) Der Markt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 
Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfun-
gen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzu-
stellen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücks-
entwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen 
auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbe-
triebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an 
der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten 
Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen 
bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Markt 
die  Prüfungen  selbst  vornimmt;  dies  hat  er  vor-
her  anzukündigen.  Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung 
auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksent-
wässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung 
des Marktes freizulegen.

(4) Soweit der Markt die Prüfungen nicht selbst vor-
nimmt, hat der Grundstückseigentümer dem Markt 
die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Lei-
tungen und vor Inbetriebnahme der Grundstücksent-
wässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der 
Markt kann die Verdeckung der Leitungen oder die In-
betriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigun-
gen oder unverzüglich nach Prüfung durch den Markt 
schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt der Markt 
dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Grün-
de für die Untersagung eine angemessene Nachfrist 
für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie 

schlossen werden, bestimmt der Markt.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

 1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge 
nicht ohne Weiteres von der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtung übernommen werden kann und 
besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es 
anfällt;

 2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch 
oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands 
nicht möglich ist.

(4) Der Markt kann den Anschluss und die Benutzung ver-
sagen, wenn die gesonderte Behandlung des Abwas-
sers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allge-
meinheit nicht beeinträchtigt.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Be-
seitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
möglich ist. Der Nachweis für die Voraussetzungen 
des Satzes 1 ist vom Grundstückseigentümer zu er-
bringen. Der Markt kann hiervon Ausnahmen zulas-
sen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen 
erforderlich ist.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrich-
tung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauli-
che Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen 
kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit 
zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn 
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen an-
deren Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-
forderung durch den Markt innerhalb der von ihm ge-
setzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen sind, ist im Umfang des Benut-
zungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungsein-
richtung einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet 
sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer 
der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Mark-
tes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6 Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der 
Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Grün-
den auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
beim Markt einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auf-
lagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, 
kann der Markt durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung und der Beitrags- und Ge-
bührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann 
in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach 
§ 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung 
ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbes-
sert, erneuert, geändert und unterhalten sowie still-
gelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 
12 gelten entsprechend.

§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksent-
wässerungsanlage zu versehen.

 Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungsein-
richtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage 
zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage 
mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Ab-
wasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 
2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu 
erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder 
zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Abwas-
serbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist 
darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist 
ein Kontrollschacht zu errichten. Der Markt kann ver-
langen, dass an Stelle oder zusätzlich zum Kontroll-
schacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druck-
entwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten 
Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung 
der Grundstücksentwässerungsanlage über den Ab- 
wassersammelschacht oder den Hausanschluss-
schacht durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so 
kann der Markt vom Grundstückseigentümer den Ein-
bau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung 
des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage 
eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei 
einer den Regeln der Technik entsprechenden Pla-
nung und Ausführung des Kanalsystems für den Markt 
nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen Rückstau des Abwassers aus dem Abwasser-
netz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schüt-
zen.

(6) Der Markt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrich-



Abs. 3 gelten entsprechend.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigun-
gen des fachlich geeigneten Unternehmers oder die 
Prüfung durch den Markt befreien den Grundstücks-
eigentümer, den ausführenden oder prüfenden Un-
ternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Ver-
antwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung und Ausführung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung ei-
nes privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 
über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasser-
behandlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zu-
wendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese 
in ihrem Umfange die Prüfung und Bestätigung nach 
Abs. 3 und Abs. 4.

 § 12 Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat den von ihm zu un-
terhaltenden Teil des Grundstücksanschlusses, Mess-
schächte und Grundstücksentwässerungsanlagen,  
die an Misch- oder Schmutzwasserkanäle ange-
schlossen sind in Abständen von jeweils 20 Jahren 
ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen 
fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit 
prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu 
lassen; für Anlagen in Wasserschutzgebieten bleiben 
die Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsver-
ordnung unberührt. Der Grundstückseigentümer hat 
dem Markt die Bestätigung innerhalb von vier Wo-
chen nach Abschluss der Prüfung unaufgefordert vor-
zulegen. Festgestellte Mängel hat der Grundstücks-
eigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei 
erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten 
nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung 
durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für 
die Nachprüfung kann auf Antrag verlängert werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbe-
handlungsanlagen gelten die einschlägigen wasser-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 
1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen (Art. 60 Abs. 3 
BayWG bleibt unberührt).

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schä-
den an den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, 
Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungs-
einrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen un-
verzüglich dem Markt anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Ab-
wasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrich-
tung zugeführt, kann der Markt den Einbau und den 
Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. 
Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die 
Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnis-
se der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung dem Markt vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt befugt, 
die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu 
überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie 
Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Das-

selbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Mess-
schächte, wenn sie der Markt nicht selbst unterhält.

 Der Markt kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen 
in einen Zustand gebracht werden, der Störungen 
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwäs-
serungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt.

 Führt der Markt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Über-
prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 
Messschächte oder des vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Teiles des Grundstücksanschlus-
ses auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach 
Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den 
Markt neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 5 gelten auch für 
den Benutzer des Grundstücks.

§ 13 Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässe-
rungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungs-
anlagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanla-
gen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt 
wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14 Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, 
in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser ein-
geleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet 
werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet 
werden kann, bestimmt der Markt.

§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht 
eingeleitet oder eingebracht werden, die

 – die dort beschäftigten Personen gefährden oder de-
ren Gesundheit beeinträchtigen,

 – die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlos-
senen Grundstücke gefährden oder beschädigen,

 – den Betrieb der Entwässerungseinrichtung er-
schweren, behindern oder beeinträchtigen,

 – die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwer-
tung des Klärschlamms erschweren oder verhindern 
oder

 – sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere 
die Gewässer, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für

 1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie 
Benzin oder Öl,

 2. infektiöse Stoffe, Medikamente,

 3. radioaktive Stoffe,

 4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfär-
bung des Abwassers in der Sammelkläranlage oder 
des Gewässers führen, Lösemittel,

 5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Aus-
dünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

 6. Grund- und Quellwasser,

  7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 
Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, 
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

 8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, 
Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhal-
tungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

 9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensio-
nen aus Abwasserbehandlungsanlagen und Abort-
gruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur 
Beseitigung der Fäkalschlämme,

 10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis 
einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähig-
keit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigen-
den oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich 
zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halo-
genierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aroma-
ten, Phenole.

 Ausgenommen sind

 – unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser 
in der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

 – Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und de-
ren Einleitung der Markt in den Einleitungsbedingun-
gen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

 – Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 
des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dür-
fen.

 11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

 – von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-
handlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushalts-
gesetzes entsprechen wird,

 – das wärmer als +35 °C ist,

 – das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-
weist,

 – das aufschwimmende Öle und Fette enthält,

 – das als Kühlwasser benutzt worden ist.

 12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln,

 13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuer-
ten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleis-
tung über 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 
zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzel-
nen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Son-
dervereinbarung festgelegt.

 (4) Über Abs. 3 hinaus kann der Markt in Einleitungsbedin-
gungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer 
Art und Menge ausschließen oder von besonderen 
Voraussetzungen abhängig machen, soweit dies zum 
Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungs-
einrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, 
insbesondere der Bedingungen und Auflagen des 
dem Marktes erteilten wasserrechtlichen Bescheids, 
erforderlich ist.

(5) Der Markt kann die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von 
Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur 
vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich ge-
ändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder 
Bescheide ändern. Der Markt kann Fristen festlegen, 
innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten An-
forderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen.

(6) Der Markt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der 
Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkeh-
rungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende 
oder schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. 
In diesem Fall hat er dem Markt eine Beschreibung mit 
Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus 
ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbe-
feuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-
leistung über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung 
ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisie-
ren und dem Markt über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung 
eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbe-
triebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Markt und 
einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im 
Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen 
an der Entwässerungseinrichtung ermöglichen, blei-
ben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksent-
wässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrich-
tung gelangen, ist dies dem Markt sofort anzuzeigen.

§ 16 Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, 
Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist 
das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsan-
lage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider 
abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 
und regelmäßig zu warten. Der Markt kann den Nachweis 
der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entlee-
rung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut 
ist schadlos zu entsorgen.

§ 17 Untersuchung des Abwassers

(1) Der Markt kann über die Art und Menge des eingeleite-
ten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlan-



gen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn 
Art und Menge des eingeleiteten Abwassers geändert 
werden, ist dem Markt auf Verlangen nachzuweisen, 
dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das 
Verbot des § 15 fallen.

 (2) Der Markt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch 
periodisch, untersuchen lassen. Auf die Überwachung 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung 
in die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, 
die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der 
Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß 
durchgeführt und die Ergebnisse dem Markt vorge-
legt werden. Der Markt kann verlangen, dass die nach 
§ 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen 
ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse 
vorgelegt werden.

§ 18 Haftung

(1) Der Markt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schä-
den, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die 
sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung 
und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung 
nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch 
für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen wer-
den.

(2) Der Markt haftet für Schäden, die sich aus der Benut-
zung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung er-
geben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der 
Markt zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient, 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben 
für die ordnungsgemäße Benutzung der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grund-
stücksanschlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Son-
dervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem Markt 
für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und 
Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, 
die durch den mangelhaften Zustand der Grund-
stücksentwässerungsanlage oder des Grundstücks-
anschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 
8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, erneu-
ern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen 
und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner.

§ 19 Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ab-
leitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung er-
forderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die an die öffentliche Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigen-
tümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 
Grundstück genutzt werden oder für die die Möglich-
keit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirt-

schaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art 
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat der Markt zu tragen, soweit die Einrichtung 
nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks 
dient.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grund-
stücke, die durch Planfeststellung für den Bau von 
öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind.

§ 20 Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwachung 
ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten 
die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen des Marktes zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang 
betreten; auf Verlangen haben sich diese Personen 
auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen 
Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer 
und der Benutzer des Grundstücks werden nach Mög-
lichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probe-
nahmen und Abwassermessungen.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betre-
tungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21 Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 
3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 
2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Aus-
kunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Mark-
tes mit der Herstellung oder Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine un-
richtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 
4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage durch einen 
fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage 
von dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch den 
Markt die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung 
des Marktes nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwäs-
serungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen 
Fristen überprüfen lässt,

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser 
oder sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung 
einleitet oder einbringt,

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen des Marktes nicht un-
gehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

 (2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ord-
nungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten; Übergangsregelung

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage des Marktes Neunkirchen am 
Brand für dieselbe Anlage vom 29.11.2012 außer 
Kraft.

(3) Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei In-
krafttreten der Satzung bereits bestehen und bei de-
nen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 
15 Jahren vor Inkrafttreten der Satzung nach den zur 
Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft 
wurden, sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwa-
chende Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG.

Neunkirchen am Brand, den 28.11.2019 Markt Neunkir-
chen am Brand

gez. 
Richter 
1. Bürgermeister

Vollzug des Art. 8 Kommunalabgabengesetz 
(KAG); Änderung der Beitrags- und Gebühren-

satzung zur Wasserabgabesatzung für den 
Markt Neunkirchen a. (BGS-WAS)

Vorankündigung der Änderung (Erhöhung) der  
Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Verwaltung des Marktes Neunkirchen a. Brand hat mit 
Unterstützung eines Sachverständigen den gebühren-
fähigen Aufwand für die Wasserversorgungsanlage des 
Marktes Neunkirchen a. Brand und den daran angeschlos-
senen Ortsteilen für die vergangen vier Jahre von 2016 bis 
2019 nachkalkuliert und dem Gebührenaufkommen in 
diesen Jahren gegenübergestellt. 

Die Nachkalkulation hat für den vergangenen Kalkulati-
onszeitraum eine Unterdeckung von € 48.269,75 ergeben. 
Gemäß Art. 8 Abs. 6 Satz 2, 2. Halbsatz KAG sollen Kosten-

unterdeckungen im folgenden Bemessungszeitraum aus-
geglichen werden. 

Die Verwaltung hat gleichzeitig den gebührenfähigen Auf-
wand für den kommenden vierjährigen Kalkulationszeit-
raum abgeschätzt und zusammengestellt (Vorauskalkula-
tion). Hierbei ist der künftige Unterhaltsaufwand an der 
Wasserversorgungsanlage festzulegen. Der Sanierungs-
aufwand an den Wasserleitungen ist auch in den kom-
menden Jahren auf einem hohen Niveau. Daneben muss 
mit höheren Ausgaben, aufgrund von Preissteigerungen 
für den Stromverbrauch, für die Personalkosten und für 
die kalkulatorischen Kosten der in Planung befindlichen 
investiven Ausgaben, gerechnet werden.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Angaben, er-
gibt sich aus der Vorauskalkulation die sogenannte Ober-
grenze für die künftige Wasserverbrauchsgebühr (§ 11 
Abs. 3, 4 und 5 BGS-WAS) mit 2,10 €/m³ (bisher 1,88 € /
m³). Die Obergrenze darf bei der abschließenden Festle-
gung des künftigen Gebührensatzes nicht überschritten 
werden.

Der Marktgemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung 
den neuen Gebührensatz behandeln.

Die Änderung der BGS-WAS wird zum 01.01.2020 in Kraft 
treten.

Wir möchten Sie heute über die zu erwartenden Änderun-
gen informieren.

Neunkirchen a. Brand, 06.12.2019   

Markt Neunkirchen a. Brand 
Heinz Richter 
1. Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN  
VON BEHÖRDEN

Landratsamt 
Forchheim                                

Abfallinfo Dezember 2019
Ab Dezember wird die Biotonne 2-wöchentlich geleert

Ab Dezember werden die Biotonnen im Landkreis Forch-
heim wieder 2-wöchentlich geleert, das gilt bis Ende Fe-
bruar.

Die Abfallwirtschaft wünscht frohe Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch!

Abfuhrtermine zwischen Heiligabend und Silvester

Neunkirchen am Brand

Neunkirchen, Biomüll, Fr 27.12.

Neunkirchen + Baad + Ermreuth + Gleisenhof + Großen-
buch + Rödlas, Gelber Sack, Di 31.12.

Landratsamt Forchheim 
31 -6522.2/19



Gebührenordnung für die Feldgeschworenen 
im Landkreis Forchheim 

vom 26.11.2019

Der Landkreis Forchheim erlässt aufgrund des Art. 19 Abs. 
1 des Gesetzes über die Abmarkung der Grundstücke (Ab-
markungsgesetz - AbmG - BayRS 219-2-F), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26. März 2019 (GVBI. S. 98) folgende

Gebührenordnung:

§1

Die Feldgeschworenen üben ein kommunales Ehrenamt 
aus. Ihnen obliegen die gesetzlichen Aufgaben, insbeson-
dere die Aufgaben nach Maßgabe des Art. 12 AbmG.

Für ihre Dienstleistungen erhalten sie Gebühren nach 
Maßgabe dieser Gebührenordnung.

§2

Die Gebühr wird nach der Dauer der zur vollständigen Er-
ledigung der Dienstleistung notwendigen Abwesenheit 
des Feldgeschworenen von seiner Wohnung gerechnet; 
sie beträgt je angefangene Stunde 13,00 Euro, für den Ob-
mann 14,00 Euro.

Für den notwendigen Einsatz von eigenen Maschinen und 
Geräten, insbesondere Transportfahrzeugen, erhält der 
Feldgeschworene Ersatz seiner Aufwendungen bis zur 
Höhe der jeweils gültigen Verrechnungssätze der land-
wirtschaftlichen Maschinen- und Betriebshilfsringe.

§3

Zum Nachweis der Dienstleistungen hat der Feldgeschwo-
rene Aufzeichnungen zu führen. Die Aufzeichnungen sind 
drei Jahre aufzubewahren (§ 3 der Feldgeschworenenord-
nung, BayRS 219-6-F, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. November 2017 - GVBI. S. 561).

§4

Der Gebührenanspruch besteht auch dann, wenn der 
Feldgeschworene zu dem Termin erschienen ist, die 
Dienstleistung aber unterbleibt, und zwar aus Gründen, 
die der Kostenschuldner im Sinne des Art. 18 Abs. 4 AbmG 
zu vertreten hat.

§5

Schuldner der Gebühr ist, wer die Abmarkung beantragt 
oder in anderer Weise veranlasst hat; bei Grenzbegehun-
gen die Gemeinde.

§6

Diese Gebührenordnung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Feldge-
schworenen im Landkreis Forchheim vom 26.08.2013 
(Amtsblatt für den Landkreis Forchheim vom 28.08.2013, 
Nr. 26) außer Kraft.

Forchheim, 26.11.2019

Dr. Hermann Ulm 
Landrat

 
 

 
 

Kassel, den 4. Dezember 2019

Der kurze Draht zur Pflegekasse
Unter der Telefonnummer 0561 785-2033 bietet die Land-
wirtschaftliche Pflegekasse (LPK) ab sofort einen besonde-
ren Telefonservice für Versicherte und deren Angehörige.

Anrufer werden dort direkt von kompetenten Mitarbeitern 
in allen Fragen zur Pflegeversicherung beraten. Telefona-
te müssen nicht mehr wie bisher über Telefonzentralen an 
die zuständigen Sachbearbeiter weitervermittelt werden. 
Leistungsanträge können so schneller bearbeitet werden, 
ohne dass die Beratungsqualität am Telefon leidet.

Die neue Servicenummer ist montags bis donnerstags 
von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Die Versicherten der LPK in Bayern kennen den neuen Tele-
fonservice bereits. Aufgrund ihrer Rückmeldungen während 
der Testphase konnte das Angebot weiter verbessert wer-
den. Jetzt kann die LPK diesen Service bundesweit anbieten.

Informationen über die Leistungen der Pflegeversicherung 
sind online unter www.svlfg.de/pflegekasse zu finden.

SVLFG

Weißensteinstraße 70 - 72 
34131 Kassel 
Telefon 0561 785-0 
E-Mail: kommunikation@svlfg.de 
www.svlfg.de

MITTEILUNGEN DER 
MARKTGEMEINDE

FUNDAMT

Folgende Fundgegenstände wurden beim Markt Neunkir-
chen a. Brand, Innerer Markt 1, abgegeben:

02.12.2019 1 kleiner Schlüssel

06.12.2019 1 Fahrrad

ÖFFENTLICHE  
INSTITUTIONEN

Diakonie für  
Kinder und Jugend e.V.   
in Neunkirchen am Brand         

Tag der offenen Tür
Am Samstag, den 11.01.2020 findet in verschiedenen 
Einrichtungen der Diakonie für Kinder und Jugend e.V. der 
Tag der offenen Tür statt.

Am Vormittag zwischen 9:30 bis 11:30 Uhr steht die Krip-
pe zur Besichtigung bereit.

Zwischen 13:30 Uhr und 15.30 Uhr können interessierte 
Eltern und Kinder unsere Waldgruppe erforschen. 

Und ab 15 Uhr bis 17 Uhr öffnet der Kindergarten seine 
Pforten.

Bei Kaffee und Kuchen haben Eltern, junge Familien sowie 
Interessierte die Möglichkeit, die Einrichtungen mit ihrem 
Team kennen zu lernen, sich über die pädagogische Arbeit 
zu informieren und mit anderen Eltern ins Gespräch zu 
kommen. Die Kinder können spielerisch die Einrichtungen 
erkunden.

Wir laden Sie herzlich ein!

Vormerkungen und Anmeldungen sind selbstverständlich 
an diesem Tag möglich.

Am 13.01.2020 von 9:00 bis 12:00 Uhr und am 14.01.2020 
von 14:00 bis 15:00 Uhr können Sie den Integrativen Kin-
dergarten Ermreuth besichtigen und Anmeldungen vor-
nehmen.

Voranmeldung im Hort
Benötigen Sie für das Schuljahr 2020/21 bzw. 2021/22 
einen Hortplatz?

Ja? Dann kommen Sie jetzt zur Voranmeldung!

Vereinbaren Sie hierzu telefonisch (Tel: 09134-706075) 
einen Termin mit mir.

Dagmar Lamprecht 
Hortleitung

 

In der Zeit vom 16.12.2019 bis zum 06.01.2020 bleibt 
der Familienstützpunkt geschlossen! Ich wünsche Ih-
nen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen tollen 
Start ins Jahr 2020. Ihre Evelyn Lacken

Das erste Eltern-Kind-Cafe im Januar:

07.01.2020 10:00 bis 11:30 Uhr

Das Angebot ist kostenfrei! Ort: Evangelisches Gemeinde-
haus 

Keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Fami-
lienstützpunktes unter: www.familienstuetzpunkt-nk.de

Angebote des Ökumenischen Familienstützpunktes in 
Neunkirchen

Offene Beratungsstunden bei allen Anliegen rund ums Fa-
milienleben:

• Montag von 8:00 bis 9:30 Uhr

• und nach Vereinbarung auch am Nachmittag und in 
den Abendstunden

Eltern-Kind-Café

• jeden Dienstag von 10:00 bis 11:30 Uhr

Kontaktdaten: 
Ökumenischer Familienstützpunkt 
Von-Hirschberg-Straße 8 (Evangelisches Gemeindehaus) 
91077 Neunkirchen am Brand 
Ihre Ansprechpartnerin: Evelyn Lacken 
Telefon: 0176 43 50 70 40 
Mail: fsp-neunkirchen@diakonie-kiju.de 
Internet: www.familienstuetzpunkt-nk.de

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Pfarr- 
gemeinde St. Michael  
Neunkirchen am Brand            

Mitteilungen der Pfarrei St. Michael für das Mitteilungsblatt 
des Marktes Neunkirchen am Brand zum zum 15.12.2019: 

Gottesdienste etc.:
So.  15.12.  10.30  Begrüßungsgottesdienst für die Firmbewerber 

und Familien, St. Michael

  10.30  Kinderkirche im Skriptorium

  18.00  Ökum. Adventsgottesdienst zum Abschluss des 
Weihnachtsmarktes St. Michael

Mi.  18.12.  06.00  Rorate-Messe Augustinukapelle  

Fr.  20.12.  08.00  Messfeier mit Laudes Augustinuskapelle

  08.30  Ökum. Vorweihnachtlicher Gottesdienst für die 
Mitteslschule in der Aula MS Neunkirchen

Sa.  21.12.  16.00  Beichtgelegenheit in St. Michael

  17.00  Friedensrosenkranz

  18.00  Messfeier in Großenbuch 

So.  22.12.  10.30  Fest-u. Pfarrgottesdienst zum 80. Geburtstag 
von Pfarrer Josef Pingold in St. Michael

  18.00  Bußgottesdienst m. anschl. Beichtgelegenheit in 
St. Michael

Di.  24.12.  16.00  Kindermette in St. Michael

  16.30  Christmette in Rödlas

  17.30  Seniorenmette/WGD in St. Michael

  20.00  Christmette/WGD in Großenbuch

  22.30  Christmette in St. Michael 

Mi.  25.12.  09.00  Festgottesdienst in Rosenbach

  10.30 Festgottesdienst in St. Michael

  17.00  Feierl. Vespergottesdienst in St. Michael

Do.  26.12.  09.30  Festgottesdienst in Honings

  10.30  Festgottesdienst St. Michael

  10.30  Festgottesdienst in Rödlas 

Fr.  27.12.  08.00  Messfeier mit Laudes, anschl. Segnung des 
Johannesweines in der Augustinuskapelle



Sa.  28.12.  16.00  Beichtgelegenheit in St. Michael

  17.00  Friedensrosenkranz in der Augustinuskapelle

  18.00  Messfeier in Großenbuch

 So.  29.12.  10.30  Messfeier in St. Michael

  15.00  Kindersegnung in St. Michael

  17.00  Totengebet f. d. Verstorb. d. letzt. Wochen in St. 
Michael

  18.00  Messfeier in St. Michael 

Mo.  30.12.  19.00  Requiem f. d. Verstorb. d. letzt. Wochen in St. 
Michael 

Di.  31.12.  17.00  Jahresschlussfeier/WGD in Großenbuch

  17.00  Jahresschlussfeier/WGD in Rödlas

  18.00  Jahresschlussfeier in St. Michael

  23.45  Stille Zeit z. Jahreswechsel in St. Michael

Gottesdienste im Alten- und Pflegeheim  
St. Elisabeth:
Di.  17.12.  10.30  Messfeier

Sa.  21.12.  15.30  Wortgottesdienst

Mi.  25.12.  15.30  Festgottesdienst

Sa.  28.12.  15.30  Messfeier

Termine:
Do.  19.12. 20.00  Kirchenverwaltungsssitzung im Raum Edith-

Stein

Sa.  28.12.  19.00  Mitarbeiter Weihnachtsfeier im Pfarrsaal

Di.  20.00  Immer dienstags Kirchenchor im PGH im Raum 
Augustinus Es ergeht herzliche Einladung an 
Jedermann

Ökumene Nachrichten
2. Dezemberhälfte 2019                         
So 15. 12. 18.00 Uhr Ökumenischer Adventsgottesdienst, Pfrs. 

Cibura + Bertholdt mit Ökumene-Team, mit 
liturg. Chor – Ltg. Frieder Bauer in der kath. 
Pfarrkirche St. Michael

Do 19.12. 20.00 Uhr Ökumenische Bibelgespräche GH

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde  
Neunkirchen am Brand           NEUNKIRCHEN AM BRAND

Die Christuskirche in der Von-Hirschberg-Str. 8 ist täglich 
bis 18 Uhr geöffnet.

Wir laden herzlich ein zu den Gottesdiensten: 

So 15. 12. 10.00 Uhr 3. Advent - musikalische Gestaltung: Trio 
SaitenWeis Pfr. Axel Bertholdt

 15. 12. 18.00 Uhr Ökumenischer Adventsgottesdienst in der 
kath. Pfarrkirche St. Michael mit liturg. 

Chor – Ltg. Frieder Bauer  
 Pfrs. Cibura + Bertholdt mit  
 Ökumene-Team

So 22. 12. 10.00 Uhr 4. Advent – musikalische Gestaltung And-
rea Donner (Gesang) und Dr. Philipp Pott 
(Orgel) Vikarin Nina Donner

Di 24. 12. 15.00 Uhr Kleinkindergottesdienst am Heiligen 
Abend Pfrin. Anke Bertholdt und Team

 24. 12. 16.30 Uhr Familiengottesdienst am Heiligen Abend 
mit Krippenspiel Vikarin Nina Donner und 
Pfr. Axel Bertholdt und Präparanden

 24. 12. 18.30 Uhr Christvesper – Gottesdienst mit der Kanto-
rei der Christuskirche Pfr. Axel Bertholdt

 24. 12. 22.00 Uhr keine Christmette in Neunkirchen 

Mi 25. 12. 10.00 Uhr 1. Weihnachtsfeiertag Gottesdienst mit 
Abendmahl Vikarin Nina Donner

Do 26. 12. 10.00 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag  
 Pfr. Dr. Malte Lippmann

So 29. 12. 10.00 Uhr 1. Sonntag nach dem Christfest mit Ver-
abschiedung von Mesnerin Jutta Gabriel  
 Pfr. Axel Bertholdt

Di 31. 12. 17.00 Uhr Altjahresabend Pfr. Axel Bertholdt

Mi 1. 1. 11.30 Uhr Neujahr anschließend Frühschoppen mit 
Blauen Zipfeln Pfr. Axel Bertholdt

An diesem Sonntag findet parallel zum Hauptgottesdienst 
ein Kindergottesdienst statt. Er beginnt um 10.00 Uhr im 
Kindergottesdienstraum der Christuskirche

An diesem Sonntag findet nach dem Gottesdienst ein 
Kirchcafé statt

Krax, der Rabe in der Christuskirche, lädt ein zum Klein-
kindergottesdienst um 11.15 Uhr

TERMINE Was, wann, wo? (GH – Gemeindehaus)

Di 17.12. 15.00 Uhr Trauercafé GH

Fr 20.12. 18.30 Uhr Jugendgruppe: Weihnachtsfeier 
Jugendraum

Gruß zu Weihnachten und  
zum Jahreswechsel

In wenigen Tagen feiern wir wieder Weihnachten. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie ein fried-
liches und gesegnetes Fest feiern können. Als Pfarrerin 
und Pfarrer möchten wir allen, die zum vielfältigen Leben 
unserer Kirchengemeinde beigetragen haben, herzlich 
danken. Möge Gott uns auch im neuen Jahr 2020 mit sei-
nem Segen begleiten – als Gemeinschaft aber auch jeden 
einzelnen.

Ihre Pfarrer Anke und Axel Bertholdt

   Evang.-Luth.  
   Pfarramt Ermreuth

   

www.dekanat-graefenberg.de/ermreuth

2. Dezemberhälfte  2019
Wir laden herzlich ein zu den Gottesdiensten:

So 15.12. 9.00 Uhr Gottesdienst mit AM (Traubensaft) und 
Beichte Pfr. Dr. Malte Lippmann

So 22.12.   Kein Gottesdienst

    Um 14.00 Uhr Weihnachtskonzert des 
Gesangvereins 1902 Walkersbrunn mit 
Andacht in der Kirche in Walkersbrunn 

Di 24.12. 17.00 Uhr Gottesdienst mit vielen Liedern 
 Pfr. Dr. Malte Lippmann

  22.00 Uhr Christmette 

Mi 25.12. 9.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor  
 Pfr. Dr. Malte Lippmann

Do 26.12. 9.00 Uhr Gottesdienst mit Männergesangsverein  
 Pfr. Axel Bertholdt

So 29.12. 9.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Dr. Malte Lippmann

Di 31.12. 17.00 Uhr Gottesdienst mit AM, mit Posaunenchor  
 Pfr. Dr. Malte Lippmann

Termine:

So 15.12. 18.00 Uhr Herzliche Einladung zur  
Vorweihnachtlichen Abendmusik des 

Posaunenchors Ermreuth

    Eintritt frei – Spenden sind herzlich will-
kommen Kirche St. Peter und Paul

 

Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag, 15. Dezember 10.00 Uhr
Gastsprecher: Mario und Andrea Frau aus Argentinien

Sonntag, 22. Dezember 10.00 Uhr 
Dienstag, 24. Dezember 16.00 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst: Du hast uns vermisst 

Sonntag, 29. Dezember 10.00 Uhr 
Kinderprogramm in den Altersgruppen:  
4-7 Jahre und 8-11 Jahre
Unsere Gottesdienste finden in der Henkerstegstr. 2 a statt
Wir treffen uns in Kleingruppen:  
Männertreff 

Frauentreff  
Hauskreis  
Jugendkreis 
Gemeindegebetskreise
E-Mail Adresse: 
pastormatias@fcg-lebenshaus-neunkirchen.de 
Tel. 015901026633 
Webseite: fcg-lebenshaus-neunkirchen.de

VEREINSNACHRICHTEN
 

 
Ich verkünde Euch eine große Freude:  

Heute ist der Retter geboren,  
Christus der Herr.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und Gottes Segen im Neuen Jahr 
wünscht Dir und Deiner Familie

Deine Kolpingsfamilie 

          Joachim Cibura               Rainer Obermeier 
                    Präses                Vorsitzender

 
Herzliche Einladung

zur Weihnachtsfeier am Donnerstag,  
den 26. Dezember  (2. Weihnachtsfeiertag) 

um 19:00 Uhr im Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping 

NÄCHSTER 
ANNAHMESCHLUSS

Bitte beachten Sie den  

vorgezogenen  Annahmeschluss 

wegen den Feiertagen für die  

Ausgabe am 1.1.2020:

17. Dezember 2019



Weihnachtsbude der Kolpingsfamilie/  
Kolpingjugend sucht neuen Lagerplatz

Wir suchen für unsere schöne Bude einen neuen Lagerort. 
Dieser sollte wettergeschützt und trocken sein.

Lagerzeit wäre jeweils von Dezember (nach dem Weih-
nachtsmarkt) bis Ende November.

Die benötigten Platz-Maße für die zerlegten Bude betra-
gen ca. 3m x 3m x 3m.

Eine langfristige Lösung wäre uns am liebsten.

Rückmeldungen bitte an markus@fam-roedel.de oder 
01713732411

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünscht die 
Kolpingsfamilie

 

Neunkirchner  
Carnevals Verein     

Der NCV wünscht allen Mitgliedern, Ehrensenatoren 
und ihren Familien, sowie allen Freunden der Neikerg-
ner Fosernacht, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für Ihre Planung anbei unsere kommenden Veranstaltun-
gen:

1. Prunksitzung: Samstag, 08. Februar 2020

Kinderfasching: Sonntag, 09. Februar 2020

Hit Radio N1 Faschingsparty: Freitag, 14. Februar 2020

2.Prunksitzung: Samstag, 15. Februar 2020

Ladys Night: Donnerstag, 20. Februar 2020

Faschingsumzug: Dienstag, 25. Februar 2020

Genaue Informationen zu den Veranstaltungen und zum 
Kartenvorverkauf finden Sie unter: www.ncvselau.de und 
folgen auch in den nächsten Ausgaben.

Ihr NCV

 
 

Obstbauverein 
Neunkirchen am Brand          
Der Obstbauverein Neunkirchen e. V. bedankt sich bei 
allen Mitgliedern und Gönner des Vereins und wünscht 
Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches Jahr 2020.

Die Vorstandschaft

 

am Zehntspeicher
20. Dezember 2019  

von 14:00 - 18:00 Uhr

Gesangverein  
Liederkranz 1864  
Ermreuth                        
 
Liebe Mitglieder,

das Jahr neigt sich seinem Ende zu, Weihnachten steht vor 
der Tür. Zeit, um etwas inne zu halten und Zeit zu danken.

Wir, die Vorstandschaft, sagen allen Mitgliedern und Hel-
fern ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue und die un-
ermüdliche Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes und friedliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2020 viel Erfolg und Gesundheit.

Ihre Vorstandschaft

FREUNDESKREIS FÜR  
KUNST UND KULTUR E.V. 

Neunkirchen am Brand

Ein überaus ereignisreiches Jahr 2019 geht für unseren 
Freundeskreis mit der allseits sehr beachteten Publikation: 
" Neunkirchen am Brand. Die Geschichte einer fränkischen 
Marktgemeinde " , die inzwischen auch in weiten Kreisen 
Aufnahme gefunden hat, zu Ende. Rückblickend war das 
herausragendste Ereignis die gelungene Präsentation des 
Bandes in der überfüllten Katharinenkapelle am Tag der 

Deutschen Einheit.

Unser Dank gilt all Ihnen, den Freunden und Förderern 
des Freundeskreises für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung 

und Ihre Treue.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Zeit 
zur Entspannung, um im neuen Neunkirchenband zu lesen, 

sowie für das neue Jahr 2020 Glück und bleibende  
Gesundheit !

Ihr Freundeskreis für Kunst und Kultur

Dr. Hilmar Grimm im Namen der Vorstandschaft

Chöre des MGV „Sängerkranz-Cäcilia“ Neunkirchen 
am Brand - Vorweihnachtliche Programm – Einladung 
zur Weihnachtsfeier

Auch dieses Jahr rüsten sich die Chöre des MGV „Sänger-
kranz-Cäcilia“ Neunkirchen am Brand wieder für die fina-
len weihnachtlichen Veranstaltungen.

Der Kinder- und Jugendchor „Cäcilia-Spatzen“ trat be-
reits, wie in jedem Jahr, auf dem Christkindlesmarkt in 
Nürnberg am Hauptmarkt auf dem Haupt-Podium vor der 
Frauenkirche auf, und brachte seine Advents- und Weih-
nachtslieder den internationalen Besuchern mit viel Bei-
fall dar. Die „Cäcilia-Spatzen“ sind bei den vielen Markt-
besuchern aus dem In- und Ausland bereits beliebt und 
haben sich in den Vorjahren mit ihren unbekümmerten 
weihnachtlich-stimmungsvollen Liedern in die Herzen der 
Besucher gesungen.

Der Kinder- und Jugendchor „Cäcilia-Spatzen“ und auch 
der gemischte Chor „Viva Musica“ beteiligen sich zu-
dem mit Chorbeiträgen am Vorweihnachtlichen Konzert 
im Rahmen des Weihnachtsmarktes am Samstag den 
14.12.2019 in der Pfarrkirche St. Michael. Die Gesamtlei-
tung der beiden Chöre hat Chordirektor ADC Udo Rein-
hart.

Einladung zur Weihnachtsfeier des MGV

Der MGV „Sängerkranz-Cäcilia“ Neunkirchen lädt hier-
mit wieder seine aktiven und passiven Mitglieder herzlich 
zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier am Freitag, den 
20.Dezember um 19:00 Uhr ins Pfarrgemeindehaus Adolf 
Kolping ein. Es wird wieder ein besinnliches, aber auch 
heiteres Programm geboten; auch der Nikolaus ist gela-
den und wird den Sängern ins Gewissen reden.

Weitere Sängerinnen und Sänger für den Männerchor 
und den gemischten Chor sowie auch Kinder für  unse-
re Cäcilia-Spatzen sind herzlich willkommen. Schnup-
pern Sie doch einfach mal in unsere Homepage www.
mgv-neunkirchen.de rein oder erkundigen sich unter der 
Tel.-Nr.0151-70400044 (Hahn).

Einladung zur Weihnachtsfeier
Der Gesangverein Ermreuth lädt alle Mitglieder und Freun-
de des Gesangs herzlich zu seiner Weihnachtsfeier ein.

Sie findet am Samstag, den 21. Dezember 2019 um 
19:30 Uhr im Vereinslokal Ederer statt.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ein paar besinnliche, ge-
mütliche und unterhaltsame Stunden zu verbringen.

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir zudem ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2020.

Die Vorstandschaft

Freiwillige  
Feuerwehr 
Neunkirchen am Brand   

150 Jahre FFW Neunkirchen
Am 1. Januar 2020 begeht die FFW Neunkirchen traditio-
nell wieder ihren Gründungstag.

Um 9.45 Uhr ist Abmarsch vom Feuerwehrhaus zum Gottes-
dienst. Anschließend Neujahrsempfang und gemütlicher 
Frühschoppen im Feuerwehrhaus bei Musik und guter Laune!

Hierzu möchten wir all unsere Freunde, Gönner und Ka-
meradinnen und Kameraden aufs Herzlichste einladen!

Die FFW Neunkirchen am Brand wünscht all Ihren Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern ein frohes und vor allem ruhi-
ges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Robert Polster  Robert Landwehr 
Vorstand  Kommandant

BUND Naturschutz ‚ 
in Bayern e.V.     
Ortsgruppe Neunkirchen a.Br.  
u. Umgebung

Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz lädt alle Mitglieder 
zum Ortsgruppentreffen mit kleiner Weihnachtsfeier 
ein und wünscht auf diesem Wege eine besinnliche Zeit.

Am Montag, 16.12.19 um 19:30 Uhr 
Im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 10,  
91077 Neunkirchen a. Br.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Vorstandschaft

Sudetendeutsche 
Landsmannschaft
Ortsgruppe Neunkirchen am Brand                             

Einladung zur Adventsfeier
Zu Adventsfeier am Adventssonntag, 22. Dezember 2019 
laden wir alle Mitglieder und Freunde der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft herzlich ein.

Beginn: 15:00 Uhr in den Bürgerstuben

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
Gesundheit und Glück im Neuen Jahr.

Die Vorstandschaft 
 



 

Tennisclub  
Neunkirchen  
am Brand                         
Der Tennisclub Neunkirchen am Brand wünscht seinen 
Mitgliedern, Förderern und Freunden ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und fried-
volles Jahr 2020!

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue zum Verein und 
freuen uns auf ein weiteres aktives Miteinander.

Die Vorstandschaft

Soldaten und 
Reservistenkameradschaft 
Neunkirchen am Brand

Die Soldaten und Reservistenkameradschaft Neunkir-
chen am Brand wünscht allen Schützinnen und Schützen, 
den Vereinsmitgliedern, sowie allen Freunden, Gönnern 
und Spendern besinnliche Feiertage, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen gesunden und glücklichen Start ins 
neue Jahr 2020.

Die Vorstandschaft

PARTEIEN UND  
POLITISCHE GRUPPEN

 

Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die Weih-
nacht‘ ein. Glocken läuten nah und fern, Friede soll auf 
Erden sein. 
  Unbekannter Verfasser

Die ÜWG wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes, friedvol-
les Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2020.

Die Vorstandschaft und die ÜWG Gemeinderäte

Michael Löffler  Georg Igel, Ute Löffler 
Vorsitzender  Marktgemeinderäte

Die Großenbucher Dorfgemeinschaft wünscht allen  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
erfolgreiches, glückliches und friedvolles Jahr 2020.

Ottmar Schmitt Wilhelm Schmitt
Vorstand, Marktgemeinderat Marktgemeinderat 

Vielen Dank für die Unterstützung  
im vergangenen Jahr und das  
entgegengebrachte Vertrauen.

 
 
SPD Ortsverband  
Neunkirchen am Brand       

Frohe Weihnachten und  
ein gesundes neues Jahr!

Die SPD Neunkirchen am Brand wünscht allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern eine besinnliche Adventszeit, fro-
he und friedliche Weihnachten und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr 2020. 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die uns und unsere Ar-
beit im Jahr 2019 begleitet haben!

Benjamin Hoell Kerstin Jaunich Andreas Pfister 
(Vorsitzender) (Stellv. Vorsitzende) (Fraktionssprecher  
  & stellv. Vorsitzender)

Weitere Informationen über die SPD Neunkirchen am 
Brand finden Sie unter: 
www.spd-neunkirchen-am-brand.de und 
https://de-de.facebook.com/spd.neunkirchen/

FEUILLETON
 
 Öffnungszeiten: 
 Sonntag  15 - 17 Uhr

 Führungen nach  
 tel. Vereinbarung  
 unter 0 91 34 / 90 80 42  

NEUNKIRCHEN A.  BR.

M US E U M

F E L I X
MULLER

 oder 0 91 34 / 18 37

Bilder vom Winter, der Weihnacht und  
den Heiligen Drei Königen

 

Felix Müller: Blick auf St. Michael, 1956.  
Foto: Filler, Eckental

Vom 8. Dezember 2019 bis einschließlich 2. Februar 2020 
zeigt das Museum eine geänderte Bilderhängung mit Wer-
ken Felix Müllers.

Schwerpunkt sind winterliche Landschaften, bildhaueri-
sche Arbeiten und Bilder zur Christgeburt und zum Fest 
der Heiligen Drei Könige. Eine kleine Auswahl seiner Neu-
jahrsgrüße, die er jährlich an Freunde verschickte, sowie 
die kompletten Illustrationen zum Buch „Der Steiger-
waldspöpel, eine Spukgeschichte von Bernhard Staude“, 
erschienen 1980, ergänzen die Ausstellung. Weitere Werke 
aus allen Schaffensperioden runden das Bild ab.

Peter Lichtenberger 

 
Synagoge und jüdisches        
Museum Ermreuth                       

Öffnungszeiten:  
April – Oktober, jeweils 3. Sonntag im Monat 14 – 17 Uhr 

Öffentliche Synagogenführung:  
jeweils 1. Sonntag im Monat 15 Uhr  

Führungen für Gruppen und Schulklassen sind nach  
vorheriger Terminvereinbarung ganzjährig möglich. 

 
Mehr Infos unter:  

www.neunkirchen-am-brand.de/museen/synagoge 
www.synagoge-museum-ermreuth.de

Marktbücherei  
St. Michael                 

Treffpunkt Bücherei
Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, mild,  

wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.

Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle 

schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand im engsten Kreise,  

und das alte Lied von Gott und Christ

bebt durch Seelen und verkündet leise,  

dass die kleinste Welt die größte ist.

„Weihnachten“ von Joachim Ringelnatz (1883-1934)

Alles dreht sich um das Fest der Feste - und jedes Jahr las-
sen wir uns wieder verzaubern, in Fenstern und Gärten 
leuchten die Kerzen. In dieser Stimmung fühlen wir uns so 
heimelig, entspannt daheim. Bei einer CD oder einem schö-
nen Buch finden wir Ruhe, trotz allem Weihnachtstrubel.

Für die vorweihnachtliche Zeit finden sie bei uns Bilderbü-
cher, Spiele, DVD's CD's, Vorlesebücher, Back- und Koch-
bücher für die Festtage. Auch haben wir wieder neue Bü-
cher für sie eingekauft.

Einfach mal vorbeikommen und bei einer Tasse Tee Lese-
stoff für lange Abende aussuchen. Es lohnt sich!

Vorankündigung
Spieleabend in der Bücherei Ermreuth:
Unsere beiden gemeinsamen Spieleabende haben allen 
viel Spaß gemacht. Deshalb laden wir wieder zu einer ge-
mütlichen Runde ein.

Wo: In der Bücherei Ermreuth 
Wann: Montag 27. Januar 2020
Uhrzeit:  19:00 Uhr 
Altersgrenze: keine

Wer möchte kann sein eigenes Brett oder Kartenspiel mit-
bringen.

Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Festtage und 
für das Neue Jahr alles Gute.

Das Büchereiteam

Neu bei uns in der Bücherei:                
Romane:

James Patterson: Die 15. Täuschung – Detective 
Lindsay Boxer jagt einen flüchtigen 
Verdächtigen – ihren Ehemann

Yrsa Sigurdardóttir: R-I.P. Kommissar Huldar und Psy-
chologin Freyja ermitteln in einer 
Mordserie an Jugendlichen

Anthony Horwitz: Die Morde von Pye Hall – Was ha-
ben zwei Morde mit einem unvoll-
ständigen Buch-Manuskript zu tun?



Kayte Nunn: Die Tochter des Blütensammlers 
– Zwei Freuen, getrennt durch ein 
Jahrhundert, vereint durch die 
Suche nach einer geheimnisvollen 
Pflanze

Nancy Atherton: Tante Dimity und das wunderliche 
Wirtshaus – Lori hört nachts in 
einem historischen Wirtshaus selt-
same Geräusche und sucht nach 
den Ursachen

Aimee Molloy: Die Mutter – Als die alleinerziehen-
de Winnie abends zurück kommt, 
ist ihr Kind spurlos verschwunden

Judith Lennox: Das Haus der Malerin – Zwei –
Schwestern und ein schreckliches 
Geheimnis

Peter Prange: Eine Familie in Deutschland Teil 2 
der Familiengeschichte

Erstlesebücher für die 1. Klasse (alle bei Antolin gelistet):

Bertram & Schulmeyer: Familie Monster feiert Geburtstag

Ulrike Kaup, Marta Balmaseda:  
Detektivbüro Eulenauge: Willi Wat-
son und der Mitternachtsdieb

Ulrike Kaup, Elli Bruder: Dino Oskar und das geheimnisvolle 
Ei

Katja Reider, Florentine Prechtel:  
Die große Ballett-Aufführung

Anna Taube, Elli Bruder: Lesenacht im Klassenzimmer

Henriette Wich, Carola Sturm:  
Das Geheimnis des Meermädchens

Anna Taube, Raimund Frey:  
Das Fußballspiel des Jahres

Manfred Mai, Larisa Lauber:  
Zwei Detektive und ein Hund

Amelie Benn, Dorothea Ackroyd:  
Die beste erste Reitstunde

Besuchen Sie uns beim  
Neunkirchener Weihnachtsmarkt zum  

großen Medienflohmarkt
am Sonntag, den 15. Dezember 2019  

von 14.00 bis 18.30 Uhr

Weihnachtliches Bilderbuchkino  
um 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr

Die neue Ortschronik „Neunkirchen am Brand – Die Ge-
schichte einer fränkischen Marktgemeinde“ ist auch bei 
uns in der Bücherei zum Preis von 30 € erhältlich.

 
Herzliche Einladung zum  

weihnachtlichen Bilderbuchkino
Freitag, 20. Dezember 2019

15.30 Uhr in der Marktbücherei St. Michael

Wir zeigen Kindern ab vier Jahren die Bilderbuchkinos 
„Die Olchis – krötige Weihnachten“ von Erhard Dietl und 
„Der kleine Drache Kokosnuss – Weihnachtsfest in der 
Drachenhöhle“ von Ingo Siegner und basten im Anschluss 
etwas mit ihnen.

Und hier noch ein Geschenktipp für das Weihnachts-
fest: Wie wäre es mit einem E-Book-Reader? Die dazu 
passenden E-Books können Sie mit einem gültigen Bü-
chereiausweis kostenlos auf unserem E-Medien-Portal 
„www.leo-nord.de“ ausleihen. Wir beraten Sie gerne.

Am 24., 26. und 31. Dezember 2019 bleibt die Bücherei ge-
schlossen. Ansonsten haben wir während der Ferien ge-
öffnet.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und freuen 
uns auf Euren/Ihren Besuch,

das Büchereiteam

WICHTIGE RUFNUMMERN
Polizei Notruf ................................................................... 110
Polizei Dienststelle Forchheim .....................0 91 91/7 09 00
Feuerwehr Notruf ........................................................... 112
Rettungsdienst Notruf (Rettungswagen mit Blaulicht) 112
Rettungsdienst Notruf (Notarzt mit Blaulicht) ............. 112
Patientenfahrdienst (Arbeiter-Samariter-Bund) ...... 19 212
Telefonseelsorge ........................................ 08 00/ 1 11 01 11
1. Kindernotruf ..........................................08 00 / 1 11 03 33
Elternnotruf .............................................08 00 / 1 11 05 550
Gewalt gegen Frauen .............................. 08 000 / 1 16 01 16
Niedergelassene Ärzte im Einzugsbereich:
FA Christian Ruckdeschel, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Neunk. .............................................................................6 16
Dr. Karsten Forberg & Dr. Peter Walter Fachärzte für All-
gemeinmedizin, Neunk ..............................................9 96 30
Dr. Ulrike Metzler-Bertram, Fachärztin für Allgemeinme-
dizin, Neunk. . ...........................................................99 33 36
Dr. Ursula Greiner, Fachärztin für Allgemeinmedizin, 
Neunk. ......................................................................99 33 36
Dr. C. Braun-Quentin, Fachärztin für Allg. Med. u. Med. 
Genet., Dormitz ........................................................99 78 70
Dr. Chr. M. Pilz, Facharzt f. Allg. Med., Naturheilk.u. Sport-
medizin Neunk ................................................................6 01
Dr. Siegfried Schroll, Facharzt für Allg.- u. Sportmedizin, 
Neunk. ............................................................................ 8 44
Kinderarzt:
Dr. Beate Kevekordes-Stade, Kinderärztin,  
Neunk. ......................................................................99 78 55
Zahnärzte:
Gerti Kowatsch ................................................................ 293
Dr. Susanne Wittigschlager ....................................9084500
Dr. Sandra Paurevic .................................................. 995757
Dr. Nitschmann & Dr. Firsching ................................ 995707
Paul Seemann ........................................................... 995766
Kieferorthopädische  Praxis:
Dr. Jutta Förster ...................................................... 7079812
Psychologische Psychotherapeuten:  
Melanie Straubmeier .............................................  8019880
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie:  
Johannes Kugler ......................................................70 66 64
Hebamme  
Denise Brüne, Almooswiesen 3, NK ......... 0 91 92 / 99 31 22
Tierärztliche Praxis 
Med. vet. Katrin Romeiser - Osteopathie ..................... 8 22
E.ON Bayern AG (Stromversorgung) 
Technischer Kundenservice ..................... 01 80 / 2 19 20 71 
für 24 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz 
www.eon-bayern.com
Bezirkskaminkehrermeisterin für Neunkirchen 
Christa Butterhof-Lorenz ........................0 91 34/7 08 98 93
Bezirkskaminkehrmeister Hans Merz ........... 0 91 26 / 51 53
Katholisches Pfarramt Neunkirchen ......................70 70 - 0
Evangelisches Pfarramt Ermreuth ....................0 91 92/2 95 
Bürozeiten des Pfarramts Ermreuth: Di. 8.30 - 12.30 Uhr
Evangelisches Pfarramt Neunkirchen,  
Von-Hirschberg-Straße 4 ............................................... 8 83 
Bürostunden Evang. Pfarramt Neunkirchen: 
Mi. u. Do. 8.30 bis 12.30 Uhr
Caritas-Sozialstation (Krankenpflege) ........................18 45
„Essen auf Rädern“ (Bay. Rotes Kreuz) ........0 91 91/7 07 70
„Essen auf Rädern“ (Arbeiter-Samariter-Bund) ....... 19 212
Hospizverein............................................ 0 91 71/ 5 73 01 39
Katholischer Kindergarten Neunkirchen ................... 50 22 

Katholische Kinderkrippe “Zum guten Hirten” .....  70 66 30
Evangelische Kinderkrippe Neunkirchen ...............70 85 16 
Evangelischer Kindergarten Neunkirchen ................... 2 83 
Evangelischer Kinderhort Fröschau  ......................  70 60 75
Evangelischer Kinderhort Dormitzer Str. ............  70 85 477
Evangelischer Integrativer Kindergarten  
Ermreuth ..........................................................0 91 92/17 59 
Diakonie für Kinder und Jugend e.V. ..................... 70 84 053
Ökumenischer Familienstützpunkt .......... 01 76/43 50 70 40
Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth ........................99 64-0
Miteinander-Füreinander e.V. ..........................0 91 34/16 80 
Anfragen Mo. - Fr. 9-18 Uhr
Frauennottelefon ..........................................0 91 91/6 67 02
Tierheim Forchheim .................................... 0 91 91/ 6 63 68
Pflanzenwarndienst ....................................0 91 91/13 11 22
Forstrevier Neunkirchen (Bayer. Forstverwaltung) 
Sprechzeiten: Do. 15 - 17 Uhr ............Tel. 0 91 34/98 19 966

 DER ANSCHLAG
ÖFFNUNGSZEITEN DER RATHÄUSER
Die Rathäuser im Klosterhof 2 und Innerer Markt 1 in 
Neunkirchen am Brand sind für den Parteiverkehr zu 
folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag .... 8.15 - 12.00 Uhr 
Montag ....................................................... 13.00 - 16.30 Uhr 
Donnerstag ................................................ 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag ........................................... ganztägig geschlossen 
E-mail: info@neunkirchen-am-brand.de 
Internet: www.neunkirchen-am-brand.de

BÜRGERMEISTERSPRECHSTUNDE 
nach telefonischer Vereinbarung

NUMMERN DER GEMEINDEVERWALTUNG
Telefonzentrale: ..........................................................7 05-0
Telefax: ......................................................................7 05-80
Vorzimmer Bürgermeister: ....................................... 7 05-13
Hauptamt/Rechtsamt/Kulturpflege: ....................... 7 05-16
Hauptamt/Volkshochschule/Fremdenverkehr: ...... 7 05-11
Personalverwaltung: ................................................ 7 05-14
Kämmerei/Liegenschaften: ........................7 05-20 bzw. -21
Kasse/Steuern/Gebühren: ..............................7 05-22-23-24
Ordnungsamt/Versicherungsamt/ 
Gewerbeamt: ................................................7 05-55 bzw. 57
Standesamt/Friedhofsamt: ...................................... 7 05-59
Meldeamt/Passamt: .................................. 7 05-51 bzw. -52
Bauanträge/Bebauungspläne: .................. 7 05-30 bzw. -32
Kanal-/Straßenbau: ................................... 7 05-34 bzw. -32
Beiträge: ..................................................... 7 05-85 bzw. -86
Zweckverband Synagoge ......................................... 7 05-41
Bauhof: ......................................................................7 05-43
Wasserwerk Dienstnummer: ....................................7 05-44
Störungsdienste
Störungsdienst Wasserwerk außerhalb 
der Dienstzeiten: ......................................... 01 70/8 52 75 93
Wasser Störungdienst für Rosenbach:....0 91 31/8 23 33 33
Stromstörungen: .....................................09 41 / 28 00 33 66
Störungsdienst Gas (24 Std.) (N-Energie): 0911/802 - 36 00
Grundschule: .................................................................. 2 64
Offene Ganztages-Schule ........................................90 76 42 
Mittelschule .................................................................. 15 04
Freibad/Badeaufsicht: ............................ 01 51 / 68 83 63 80

D A N K S A G U N G
 

Eine Stimme die vertraut war, schweigt. 
Was bleibt sind dankbare Erinnerungen, 

die niemand nehmen kann. 

Hanni Schmitt 
* 10.12.1937  † 27.10.2019 

 
Herzlichen Dank für tröstende Worte, 

gesprochen oder geschrieben,  
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten, 

für Blumen und Kränze, 
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, 

für das letzte Geleit.

Besonderer Dank an
Pfarrer Cibura für die würdige Gestaltung der Trauerfeier,

die Caritas Sozialstation Neunkirchen für die liebevolle und 
würdige Pflege, die Caritas Tagespflege Jakobus  

für die herzliche Betreuung, das Praxisteam Dr. Forberg / Dr. 
Walter Neunkirchen für die gute medizinische Betreuung, der 
guten Seele Christa Dittrich, des christlichen Palliativdienstes 

Forchheim für die Betreuung und guten Worte Zuhause

Elli Schmitt 
mit Christine und Max



Bitte schicken Sie Ihre Anzeigen an: 

anzeigen@schmittdruck.de
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden für Ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen ein frohes Weinachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.

Bankuti Gebäudetechnik GmbH  |  Benedikt-Vasold-Straße 3A  |  
91077 Neunkirchen a. Br.  |  Tel. 09134 995642 | www.bankuti.de

Neunkirchen · Dina Ernstberger Straße 7 · 0 91 34 / 51 88

Zum Weihnachtsfest
ist das Beste gerade gut genug!

Zartes Roastbeef,
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.

23. Dez. von 7.00 h  -  18.00 h
24. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h
27. Dez. von 7.00 h  -  14.00 h

Zartes Roastbeef,
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.

23. Dez. von 7.00 h  -  18.00 h
24. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h

geräucherte Forellen�lets.

Wir wünschen Ihnen

frohe Weihnachtsfeiertage

und ein gesundes neues Jahr!

Familie Gundel

und alle Mitarbeiter

28. Dez. von 7.00 h  -  13.00 h
30. Dez. von 7.00 h  -  14.00 h
31. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h

Vom 02. bis 04. Januar 2020 haben wir Betriebsurlaub.

Unsere Ö�nungszeiten:

 Heimat- und Trachtenverein | Neunkirchen

Jahreshauptversammlung
Am 4. November fand 
die Jahreshauptver-
sammlung des Hei-
mat- und Trachtenver-
eins Neunkirchen im 
Gasthaus Bürgerstu-
ben statt. Die 1. Vor-
sitzende, die Kassiere-
rin und die Arbeits-
kreisleiter trugen ihren 
Bericht für das ver-
gangene Jahr vor. 
Anschließen wurden Mitglieder für 20 Jahre Treue zum Verein 
geehrt. Nachdem die Vorstandschaft entlastet war, wurden die 
Neuwahlen durchgeführt. Gewählt wurden: 1. Vorsitzende 
Christine Schmitt, 2. Vorsitzende Petra Kapp, 3. Vorsitzende 
Anita Heidig, Kassier Inge Wohlfahrt, Kassenprüfer Elsbeth Fuchs 
und Karoline Mehl, Schriftführer Markus Rödel, Beisitzer: Karin 
Derfuß, Ottilie Heid, Ursula Jura, Alfred Sander, Armin Reck. Die 
1. Vorsitzende Christine Schmitt bedankte sich im Namen der 
Vorstandschaft bei Frau Ursula Jurak für ihre langjährige Ver-
einsarbeit als Schriftführerin und bei allen anwesenden Mitglie-
dern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Nächste Veranstaltungen

• Vom 13. bis 15. Dezember nehmen wir am Weihnachtsmarkt 
mit unserem Wagen teil. Über Kuchen- und Plätzchenspenden 
würden wir uns sehr freuen. • Am 6. Januar fi ndet das „Drei 
Königs Singen“ im Alten Bahnhof von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. 
• Am 31. Januar fi ndet unsere fränkische Rockenstubn ab 19.00 
Uhr im Zehntspeicher  statt. Zu allen Veranstaltungen laden wir 
alle Mitglieder und die Bevölkerung herzlichst ein.    
                                                    Die Vorstandschaft 

 Eva Forster, Elsbeth Fuchs, Manuela Kern (nicht auf den 
Bild: Georg Keilholz, Monika Schwarz, Stefan Heise, 
Irmgard und Josef Schmidtlein)

BUND Naturschutz | Neunkirchen | Umgebung

Einladung
Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz lädt alle Mitglieder zum 
Ortsgruppentreff en mit kleiner  Weihnachtsfeier ein und wünscht 
auf diesem Wege eine besinnliche Zeit. Am Montag, 16. De-
zember, um 19.30 Uhr, im Alten Bahnhof. Wir freuen uns auf 
Sie!                    Die Vorstandschaft

Neunkirchner Carnevals Verein

Ein gelungener Start
Am 30. November feierte der NCV seine Faschingsdämmerung. 
Bis auf den letzten Platz war der Zehntspeicher gefüllt, als der 
Präsident Steff en Habel, die kommende Faschingssession einläu-
tete. Nach dem Einmarsch der Aktiven und einer Begrüßungsre-
de wurde zuerst der Tanz der Jugendgarde zu schmissiger Musik 
präsentiert. Sodann zeigten sich mit den Tanzmariechen Emma 
Habel und Finja Kirsten, die Jüngsten der Tanzfraktion. Für ihre 
wunderbare und gekonnte Darbietung ernteten sie riesigen 
Applaus und Beifallsstürme. Die jungen Wilden entschieden sich 
dafür, als „Ghostbusters“ über die Bühne zu wirbeln. 

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück 
im neuen Jahr wünschen wir allen unseren 

Kunden, Freunden und Bekannten.
Für das Vertrauen, das Sie uns im  

Jahr 2019 entgegengebracht haben, 
bedanken wir uns recht herzlich.

Kleinsendelbacher Straße (Ortsumgehung)
91077 Neunkirchen a. Br. • Tel. 0 91 34 / 90 69 06

Autotechnik Lauf ARAL -Tankstelle

Wir wünschen allen Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest sowie ein  

gesundes neues Jahr und bedanken uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Felix-Müller-Museum ...............................................90 80 42

Sprechstunden Polizei Forchheim 
Jeden Donnerstag im Rathaus Klosterhof 2, 14 - 16 Uhr   

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in  
Neunkirchen a. Brand
Dienstag, Freitag ........................................15.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch ...................................................... 9.00 - 11.30 Uhr 
Samstag ....................................................... 9.00 - 12.30 Uhr
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebes
Bitte Wertstoffe so anliefern, dass der Abladevorgang 
innerhalb der regulären Öffnungszeiten abgeschlossen 
werden kann.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß den An-
weisungen des Aufsichtspersonals im Wertstoffhof des 
Marktes Neunkirchen a. Brand zwingend Folge zu leisten 
ist. Bei Nichtbeachtung des Aufsichtspersonals müßten 
unangenehme Maßnahmen (Anzeigen) gegenüber den 
zuwiderhandelnden Personen ergriffen werden.

Marktbücherei St. Michael ....................Tel. 0 91 34/50 20 
Anton-von-Rotenhan-Straße 3,  
Büchereileiterin: Gabi Bail 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: .................................................... 11.00 - 15.00 Uhr 
Donnerstag: ............................................... 16.00 - 19.30 Uhr 
Freitag: ........................................................14.30 - 17.30 Uhr 
Sonntag: ...................................................... 9.00 - 11.00 Uhr
Öffentliche Bücherei Ermreuth ..............0 9192/ 99 79 88 
Herrnbergstr. 14  
Öffnungszeiten: 
Sonntag: .................................................... 10.00 - 11.30 Uhr 
Donnerstag: ............................................... 15.00 - 18.00 Uhr 

Amtsstunden des Notars Prof. Dr. Robert Sieghörtner 
Tel. 09192/509 nach Vereinbarung

Öffnungszeiten des  
Landratsamtes Forchheim ................... 0 91 91/ 86-0  
91301 Forchheim, Am Streckerplatz 3 
Montag und Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Kfz. Zulassungsstelle 
Montag und Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch 8.00 bis 15.30 Uhr 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten der Deponie Gosberg 
Montag bis Freitag .....................von 8.00 Uhr bis 16.15 Uhr 
Samstag ......................................von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
DIENSTSTELLEN
Dienststelle Ebermannstadt ...................0 91 91/86 43 00 
(Bauwesen,Naturschutz,Umweltschutz, Wasserrecht, 
Obst- und Gartenbau, Landschaftspflegeverband) 
91320 Ebermannstadt, Oberes Tor 1          
Volkshochschule .......................................0 91 91/86 10 60 
91301 Forchheim, Hornschuchallee 20
Tourismuszentrale ....................................0 91 91/86 10 50 
91320 Ebermannstadt, Oberes Tor 1          
Abfallwirtschaft ........................................0 91 91/86 62 02 
91301 Forchheim, Am Streckerplatz 3           
Sprechstunde des Landrats ..................... 0 91 91/86 10 01 
Nach Vereinbarung im Landratsamt Forchheim (Gebäude 

A, 1. Stock,  Zi.-Nr.: 206). Bitte Terminabsprache.
Sprechzeiten der  
Behindertenbeauftragten ....................... 0 91 91/86 91 00 
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr (Termin 
bitte vereinbaren!). Landratsamt Forchheim, Gebäude A, 
Zimmer 416

Kontaktbörse der OffenenBehindertenArbeit  
Forchheim ................................................. 0 91 91/ 70 42 10
Die Sprechstunden unserer Kontaktbörse der OBA Forch-
heim, sind wie folgt: 
Montag, ............................................10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag ........................................... 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Donnerstag ......................................16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Amt für Landwirtschaft.................................09 51/8 68 70
Standort Defibrillator: 
Feuerwehrhaus Neunkirchen, Erleinhofer Straße 25 
Tennisheim Neunkirchen, Schellenberger Weg 28 
Rückseite Evang. Gemeindehaus, Von-Hirschberg-Str. 8 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Rettungswagen und Notarzt mit Blaulicht ............... 112 
(Ärztlicher Notfalldienst über die Rettungsleitstelle Bam-
berg). Bei lebensbedrohlichen Situationen wie Bewusst-
losigkeit, starke Blutungen oder schweren Unfällen usw. 
muss der Rettungsdienst und der Notarzt über die Ret-
tungsleitstelle Bamberg angefordert werden (112). Hier 
bitte niemals vergessen anzugeben:

Wo? Was? Wieviel? Welche? Warten
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: ............................116 117 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt akute Erkran-
kungen (Infektionskrankheiten, kleinere Verletzungen 
usw.) an Wochenenden, Mittwoch Nachmittag und an 
Feiertagen. Für Neunkirchen und Umgebung nehmen 
alle Neunkirchner und Dormitzer Ärzte an diesem Dienst 
teil. Die Einsatzzentrale, die mit der oben genannten Tele-
fonnr. erreicht wird, ist in Nürnberg.

ÄRZTLICHE NOTFALLPRAXIS FORCHHEIM
im Gesundheitszentrum, Krankenhausstr. 8, Tel. 116 
117. Öffnungszeiten: Patienten können ohne Termin 
direkt zu den Öffnungszeiten in die Praxis kommen.  
Montag, Dienstag, Donnerstag .......................... 19 - 21 Uhr 
Mittwoch und Freitag ...........................................16 - 21 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertag .......................... 9 - 21 Uhr

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
Landkreis Forchheim
www.Notdienst-Zahn.de 

APOTHEKEN-NOTDIENST
Neunkirchen - Eckental - Igensdorf - Gräfenberg - 
Kalchreuth - Heroldsberg
Die aktuell zuständige Notdienst-Apotheke erfahren Sie 
im Internet unter www.aponet.de - zusätzlich ist sie an 
jeder Apotheke ausgehängt. Bitte nehmen Sie den Not-
dienst (Notdienstgebühr 2,50 €) am Wochenende mög-
lichst in der Zeit von 11-12 Uhr oder von 17-18 Uhr in An-
spruch.

Wir wünschen 
unseren Kunden und
Geschäftspartnern
frohe Weihnachten 
und ein
gesegnetes neues Jahr!
Am 24.12., 30. + 31.12. (wg. Inventur) 
und 4.1. haben wir geschlossen.

Stefan Dollack

Gößweinsteiner Str. 10 • 91077 Neunkirchen a. Br.

% 09134 / 70 89 09
Mobil: 0171/ 500 10 92

E-Mail: s.dollack@t-online.de



Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, 
sondern ein Weiterleben mit der Weisheit,  

die uns die Erfahrung gelehrt hat. Hai Borland

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. 
Die Ereignisse haben Unsicherheit und viele Fragen  
für die weitere Zukunft aufgezeigt. Erkennbar ist,  

wie wichtig es ist in diesen Zeiten einen zuverlässigen  
und kompetenten Partner an seiner Seite zu haben.

Wir sichern Ihnen auch in Zukunft unsere volle  
Unterstützung für Ihre Belange zu.  

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein harmonisches 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr viele kleine  

Freuden, Schwung, Energie und vor allem Gesundheit.

Ihre kompetenten Ansprechpartner:

Orchideenstraße 44 · 90542 Eckental
Tel.: 09126/29 44 66 · www.asf-finanz.de

Versicherung • Investment • Bausparen • Finanzierung

Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen.  

Für das kommende Weihnachtsfest wünschen 
wir Ihnen alles erdenklich Gute, sowie eine 

glückliche Fahrt im neuen Jahr.

Ihre OMV-Tankstelle und OPEL-Partner

Autohaus Ritter
Erlanger Str. 17 · Tel. 0 91 34 / 6 11 · www.autohausritter.de

Und natürlich halten wir wieder unsere  
beliebten Benzingutscheine für Sie bereit!

Malerarbeiten aller Art  Bodenbeläge-Teppich-PVC
Innenausbau/Trockenputz  Fassadengestaltung
Vollwärmeschutz  Gerüstbau & Verleih

Zum Neuntagwerk 8  91077 Neunkirchen a. Br.  Tel.: 0 9134 / 52 28  Fax: 0 9134 / 96 69

Wir wünschen all unseren Kunden und Freunden 
frohe Weihnachten,
für das Jahr 2018 viel Glück und Gesundheit.

Wir bedanken uns
für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen unseren Kunden
ein friedvolles Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr

e-mail: schrott-lorenz@web.de - www.autoverwertung-lorenz.de

Bruno ́ s
Hausmeisterdienste

Arbeiten rund ums Haus für Garten
und sonstige Außenanlagen

Baggerarbeiten
Pflasterarbeiten
kleine Reparaturen aller Art

Ebersbacher Weg 2  Neunkirchen  Handy: 0160 / 94 86 35 09

Meiner verehrten Kundschaft wünsche ich 
frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr.

Ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein

Gutes Jahr 2018
wünscht Ihre

Brauerei Vasold & Schmitt

Wir verkaufen unser Neunkirchner Bier auch ab 
Lager, ebenso diverse Fremdbiere, Limonaden, 
Säfte, diverse Wasser, Cola...

...schauen Sie einfach mal vorbei und überzeugen 
Sie sich von unserer Produktvielfalt oder nutzen 
Sie unseren kostenlosen Heimlieferdienst! 
Tel. 09 1 34 / 9 94 10 

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 Uhr

Sa. 9:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen

Am 28. und 29.12.17 erreichen Sie uns zu den 
gewohnten Zeiten! Im neuen Jahr sind wir gerne 
wieder ab 04.01.2018 für Sie da!

Kommen Sie doch einfach mal vorbei!
91077 Neunkirchen am Brand, 

Schellenberger Weg 3, Tel. 0 91 34 / 9 94 10

 Christine´s Kosmetik für Sie & Ihn 

  Kosmetikstübchen
Kosmetik, Fußpflege, Massagen

Schenken Sie zu Weihnachten
Schönheit & Pflege & Entspannung!!!

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2018
Tue deinem Körper Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Ch. Bertholdt, Dr. Rühl-Str. 17, 91090 Effeltrich; Tel. 09133/5667

Weihnachtlich  
verpackte 

Gutscheine bis 
einschließlich

23.12.
erhältlich.

Zum Neuntagwerk 8 · 91077 Neunkirchen a. Br. · Tel.: 0 9134/ 52 28 · Fax: 0 9134/ 96 69

• Malerarbeiten aller Art • Bodenbeläge-Teppich-PVC
• Innenausbau/Trockenputz • Fassadengestaltung

• Vollwärmeschutz • Gerüstbau & Verleih

B E T R I E B S Ü B E R G A B E
Es ist an der Zeit den Pinsel zu übergeben. Deshalb werde ich mich nach 58 Jahren aus dem 

Berufsleben zurückziehen. Bei allen meinen Kunden und Geschäftspartnern bedanke ich mich für 
die angenehme Zusammenarbeit und das langjährige Vertrauen.

Mein Sohn Johannes Buttler wird ab dem 01.01.2020 die Malerfirma übernehmen u. weiterführen, 
aber auch eigene neue Ideen miteinbringen.

Schenken Sie auch ihm Ihr vertrauen. Er wird bemüht sein die Kundenwünsche zu Ihrer 
Zufriedenheit zu erfüllen.

Mit farbigen Gruß 
Malermeister Lothar Buttler

Gleichzeitig Wünschen wir all unseren Kunden, 
Geschäftspartner, Freunden und Bekannten ein 
Frohes  Weihnachtsfest und alles Gute für das 

neue Jahr 2020.

Frohe Weihnachten  
und ein gesundes und  

unfallfreies Jahr 2020 
wünschen wir allen  

Kunden und Freunden.

Neufahrzeuge, Jahreswagen,  
Reimport- u. Gebrauchtwagen

Hol- und Bringservice!

Ihr freundlicher Skoda und Volvo Partner in Erlangen

Felix-Klein-Straße 61 · 91058 Erlangen 
Telefon: (0 9131) 3 62 08 

info@auto-wagner-erlangen.de

SERVICE SERVICEGmbH

Unserer verehrten Kundschaft 
wünschen wir

Frohe Weihnachten und 

viel Glück im neuen Jahr.

Zu den Heuwiesen 1  Neunkirchen Tel. 0 91 34 / 55 88

Piz
zeria Trat

toria da PasqualeForchheimer Straße 5  
91077 Neunkirchen am Brand

Telefon 0 9134 / 56 53

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein

gesundes Neues Jahr 2020
wünscht allen

Gästen und Bekannten

Das Team der Pizzeria

24.12.  2 .12. geschlossen

31.12. bis 2 0 Uhr geöffnet 
1.1.2020 7.00 Uhr geöffnet

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:  
24./25. Dezember: Wegen Weihnachten geschlossen 

26. Dezember: 11.30 - 14 Uhr und ab 17 Uhr 
31. Dezember: Geöffnet bis 22.30 Uhr 

1. Januar: Ab 17 Uhr geöffnet

Wir wünschen unseren Gästen besinnliche 
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Forchheimer Str. 7a · 91077 Neunkirchen a. Br. 
Tel. 09134/5085 · www.alexis-zorbas-neunkirchen.de
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Frohe
Weihnachten

Breslauer Str. 11 · 91077 Dormitz
Tel.: 09134 909727
E-Mail: info@rauh-dormitz.de

h a c k s c h n i t z e l
h o l z - p e l l e t s

e r d g a s
e r d ö l
s o l a r

b a d

Am Ende des Jahres danken wir Ihnen für 

die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen 

Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und 

einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

FroheFroheFroheFroheFrohe

Erlangen · Uttenreuth · 0 91 31 / 16 05 47 ·  01 79 / 35 96 947
Gartenbau BLUDAU

www.gartenbau-bludau.de
Pflasterarbeiten, Terrassen, Wege, Beipflanzung, Grünpflege

ster Thomas Windisch in Empfang genommen. Die Kinder 
bekamen von ihm die Spezialausrüstung gezeigt, die für einem 
Einsatz in einem brennenden Haus benötigt wird. Zudem klär-
te er auch Fragen, wie schwer zum Beispiel eine Atemschutz-
fl asche sei. Jeder Atemschutzgeräteträger muss einmal im Jahr 
diese Strecke absolvieren und alle 3 Jahre zu einer Gesundheits-
untersuchung. Im Anschluss rüsteten sich zwei Betreuer aus 
und durchquerten in Dunkelheit den Parcour. Nach ihnen durf-
ten dann auch unsere Nachwuchsfeuerwehrler die Route selbst 
ausprobieren. Vielen Dank an unserem Kreisbrandmeister Tho-
mas Windisch, der viel Zeit und Muße investiert hat, um uns 
interessante Stunden in Ebermannstadt zu bereiten.                  
                          Kinderfeuerwehr Dormitz, Martina Polster

Richtiges und gesundes Laufen | Dormitz

Bewegung ist Medizin
Sportmedizinische Empfeh-
lungen für jeden Menschen  
in jedem Alter | Wir freuen uns 
am 31. Januar Herrn Dr. med. 
Leonard Fraunberger, Facharzt 
für Innere Medizin, Kardiologie 
und Sportmediziner, als Refe-
rent in Dormitz begrüßen zu 
können. Herr Fraunberger, seit 
Jahren ärztlicher Leiter der 
sportärztlichen Untersuchungs-
stelle am Department für Sport-
wissenschaft und Sport der 
Friedrich-Alexander Universität 

Erlangen-Nürnberg, wird an diesem Abend über folgende 
Themen referieren:

• Wie trainiere ich eff ektiv auf einen Wettkampf, z.B. 10 km-Lauf, 
Halbmarathon, Marathon, Triathlon? • Was ist „moderate, sog. 
aerobe Bewegung“ und was bringt hochintensives Intervalltrai-
ning? • Warum, wie und wie oft soll ich mich bewegen, um 
gesund zu bleiben und das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Krebs- oder Demenzerkrankung zu senken? • Wie ernäh-
re ich mich gesund und ausgewogen? Brauche ich Nahrungs-
ergänzungsmittel? – All diese Fragen werden ausführlich erläu-
tert mit genügend Zeit zur Diskussion. Herr Fraunberger ist 
selbst aktiver Triathlet (u.a. Hawaii-Finisher, …) und verfügt in 
Kombination mit seiner berufl ichen Tätigkeit über ein enormes 
Fachwissen und einen großen Erfahrungsschatz, deshalb kön-
nen wir uns auf einen informativen und kurzweiligen Abend 
freuen. Wir hoff en euer Interesse geweckt zu haben und würden 
uns sehr über euren Besuch freuen. Unkostenbeitrag 5 €. Einen 

 

 
Richtiges und gesundes Laufen 

Bewegung ist Medizin! 
Sportmedizinische Empfehlungen 

für jeden Menschen  

in jedem Alter 
Wir freuen uns am 31.01.2020 Herrn Dr. med. Leonard Fraunberger, 
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Sportmediziner, als Referent in 
Dormitz begrüßen zu können. Herr Fraunberger, seit Jahren ärztlicher Leiter 
der sportärztlichen Untersuchungsstelle am Department für 
Sportwissenschaft und Sport der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg, wird an diesem Abend über folgende Themen referieren: 
 

• Wie trainiere ich effektiv auf einen Wettkampf, z.B. 10 km-Lauf, 
Halbmarathon, Marathon, Triathlon?  

• Was ist "moderate, sog. aerobe Bewegung" und was bringt 
hochintensives Intervalltraining?  

• Warum, wie und wie oft soll ich mich bewegen, um gesund zu bleiben 
und das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs- oder 
Demenzerkrankung zu senken?  

• Wie ernähre ich mich gesund und ausgewogen? Brauche ich 
Nahrungsergänzungsmittel? 

 
All diese Fragen werden ausführlich erläutert mit genügend Zeit zur 
Diskussion. 
 
Herr Fraunberger ist selbst aktiver Triathlet (u.a. Hawaii-Finisher, …) und 
verfügt in Kombination mit seiner beruflichen Tätigkeit über ein enormes 
Fachwissen und einen großen Erfahrungsschatz, deshalb können wir uns 
auf einen informativen und kurzweiligen Abend freuen.  
Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben und würden uns sehr über 
euren Besuch freuen. 
Unkostenbeitrag 5,- Euro 
Einen Teil der Teilnahmegebühr wollen wir zusammen mit dem Benefit 
des Laufes der Kinderonkologie des Universitätsklinikums Erlangen 
spenden. 
Also bis zum Freitag, den 31.01.2020 um 19:30 Uhr im Dormitzer 
Sportheim, Sebalder Straße, wir freuen uns auf jeden Besucher:  
 
Orga-Team des Dormitzer Benefizlaufes 2020 

Teil der Teilnahmegebühr wollen wir zusammen mit dem Be-
nefi t des Laufes der Kinderonkologie des Universitätsklinikums 
Erlangen spenden. Also bis zum 31. Januar um 19.30 Uhr im 
Dormitzer Sportheim, Sebalder Straße, wir freuen uns auf jeden 
Besucher.                  Orga-Team des Dormitzer Benefi zlaufes 2020

Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, 1. Januar 2020, 12.00 Uhr

Zum Streitbaum 14 · Hetzles
Telefon: 0 91 34 / 99 76 12

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr

wünschen wir unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

Christian Mehl
mit Familie

Elektroinstallateurmeister
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden für Ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen ein frohes Weinachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.

Bankuti Gebäudetechnik GmbH  |  Benedikt-Vasold-Straße 3A  |  
91077 Neunkirchen a. Br.  |  Tel. 09134 995642 | www.bankuti.de

Neunkirchen · Dina Ernstberger Straße 7 · 0 91 34 / 51 88

Zum Weihnachtsfest
ist das Beste gerade gut genug!

Zartes Roastbeef,
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.

23. Dez. von 7.00 h  -  18.00 h
24. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h
27. Dez. von 7.00 h  -  14.00 h

Zartes Roastbeef,
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.
Brüsseler Leberpastete

geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.geräucherte Forellen�lets.

23. Dez. von 7.00 h  -  18.00 h
24. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h

geräucherte Forellen�lets.

Wir wünschen Ihnen

frohe Weihnachtsfeiertage

und ein gesundes neues Jahr!

Familie Gundel

und alle Mitarbeiter

28. Dez. von 7.00 h  -  13.00 h
30. Dez. von 7.00 h  -  14.00 h
31. Dez. von 7.00 h  -  12.00 h

Vom 02. bis 04. Januar 2020 haben wir Betriebsurlaub.

Unsere Ö�nungszeiten:

 Heimat- und Trachtenverein | Neunkirchen

Jahreshauptversammlung
Am 4. November fand 
die Jahreshauptver-
sammlung des Hei-
mat- und Trachtenver-
eins Neunkirchen im 
Gasthaus Bürgerstu-
ben statt. Die 1. Vor-
sitzende, die Kassiere-
rin und die Arbeits-
kreisleiter trugen ihren 
Bericht für das ver-
gangene Jahr vor. 
Anschließen wurden Mitglieder für 20 Jahre Treue zum Verein 
geehrt. Nachdem die Vorstandschaft entlastet war, wurden die 
Neuwahlen durchgeführt. Gewählt wurden: 1. Vorsitzende 
Christine Schmitt, 2. Vorsitzende Petra Kapp, 3. Vorsitzende 
Anita Heidig, Kassier Inge Wohlfahrt, Kassenprüfer Elsbeth Fuchs 
und Karoline Mehl, Schriftführer Markus Rödel, Beisitzer: Karin 
Derfuß, Ottilie Heid, Ursula Jura, Alfred Sander, Armin Reck. Die 
1. Vorsitzende Christine Schmitt bedankte sich im Namen der 
Vorstandschaft bei Frau Ursula Jurak für ihre langjährige Ver-
einsarbeit als Schriftführerin und bei allen anwesenden Mitglie-
dern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Nächste Veranstaltungen

• Vom 13. bis 15. Dezember nehmen wir am Weihnachtsmarkt 
mit unserem Wagen teil. Über Kuchen- und Plätzchenspenden 
würden wir uns sehr freuen. • Am 6. Januar fi ndet das „Drei 
Königs Singen“ im Alten Bahnhof von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. 
• Am 31. Januar fi ndet unsere fränkische Rockenstubn ab 19.00 
Uhr im Zehntspeicher  statt. Zu allen Veranstaltungen laden wir 
alle Mitglieder und die Bevölkerung herzlichst ein.    
                                                    Die Vorstandschaft 

 Eva Forster, Elsbeth Fuchs, Manuela Kern (nicht auf den 
Bild: Georg Keilholz, Monika Schwarz, Stefan Heise, 
Irmgard und Josef Schmidtlein)

BUND Naturschutz | Neunkirchen | Umgebung

Einladung
Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz lädt alle Mitglieder zum 
Ortsgruppentreff en mit kleiner  Weihnachtsfeier ein und wünscht 
auf diesem Wege eine besinnliche Zeit. Am Montag, 16. De-
zember, um 19.30 Uhr, im Alten Bahnhof. Wir freuen uns auf 
Sie!                    Die Vorstandschaft

Neunkirchner Carnevals Verein

Ein gelungener Start
Am 30. November feierte der NCV seine Faschingsdämmerung. 
Bis auf den letzten Platz war der Zehntspeicher gefüllt, als der 
Präsident Steff en Habel, die kommende Faschingssession einläu-
tete. Nach dem Einmarsch der Aktiven und einer Begrüßungsre-
de wurde zuerst der Tanz der Jugendgarde zu schmissiger Musik 
präsentiert. Sodann zeigten sich mit den Tanzmariechen Emma 
Habel und Finja Kirsten, die Jüngsten der Tanzfraktion. Für ihre 
wunderbare und gekonnte Darbietung ernteten sie riesigen 
Applaus und Beifallsstürme. Die jungen Wilden entschieden sich 
dafür, als „Ghostbusters“ über die Bühne zu wirbeln. 
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www.schrott-lorenz.de

Wir bedanken uns für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen Ihnen allen 
ein friedvolles Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 
allezeit eine 
gute Fahrt.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frohe Weihnachten und  
    ein erfolgreiches  
      Jahr 2020  
     wünscht die 

 
 
 
 
 

Infos unter Tel. 09192 – 994 994 
oder www.heilpraktikerschule-negele.de 

Sportplatzstraße 2 · 91367 Weißenohe

Telefon 09192-92  910

www.tore-porst.de

Tore · Antriebe · Elektrotechnik
Meisterbetrieb
Innungsbetrieb
seit 1987

Service
rund um
die Uhr

 Allen Kunden, Freunden und Bekannten
  wünschen wir ein frohes Fest und
 ein erfolgreiches neues Jahr!

Tatort Franken
Polizeiberichte

8. Dezember • Neunkirchen •  In mehreren Fällen von sinnloser 
Zerstörungswut bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. 
Am Samstagmorgen teilten mehrere Bürger der Polizei mit, dass 
am Friedhof mehrere Gräber verwüstet wurden. Vor Ort stellte 
sich heraus, dass Unbekannte Vandalen von Freitagabend auf 
Samstag in den Grabreihen  nahe des Friedhofseinganges ins-
gesamt elf Gräber verwüstet und dabei Grablichter und Grab-
schmuck beschädigt hatten. Die Polizei hat in dieser Sache 
bereits Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte bzw. Zeugen 
des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
• Neunkirchen • Am Freitagabend zwischen 20.00 und 21.00 Uhr 
beschädigten Unbekannte in der Henkerstegstraße  einen auf-
blasbaren Weihnachtsmann, welcher dort vor einer Gaststätte zu 
Dekorationszwecken aufgestellt wurde. Hierbei wurde die rund 
sechs Meter hohe Figur off enbar mit einem spitzen Gegenstand 
zerstochen. Es entstand ein Schaden von rund 150 €.
6. Dezember • Baiersdorf • Am Donnerstagmittag stellten An-
wohner fest, dass ein Mann auf einem Balkon in der Schießäcker-
straße vermutlich mit einer Pistole hantierte und auch mehrere 
Schüsse zu hören waren. Nachdem die Polizei erst am Nachmittag 
über den Vorfall unterrichtet worden war, nahm sie die Ermittlungen 
auf. Es stellte sich abschließend heraus, dass sich ein 36 Jähriger 
trotz eines behördlich erteilten Waff enbesitzverbotes eine Schreck-
schusswaff e gekauft und diese dann auf seinem Balkon „auspro-
biert“ hatte. Dabei wurde niemand geschädigt. Die täuschend 
echt aussehende Pistole wurde samt Munition durch die Polizei 
beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem 
Waff engesetz ist in Bearbeitung.
4. Dezember • Erlangen • Bereits am Freitag bezog ein 29-jähriger 
Erlanger ein Hotelzimmer in der Innenstadt. Nachdem der 29 Jäh-
rige am Dienstag auf Verlangen des Hotelbesitzers seine Mietschuld 
in Höhe von über 400 € nicht begleichen konnte, fl oh er aus dem 
Hotel, ohne seine Schulden zu begleichen. Neben der Miete hatte 
der Mann die Minibar seines Zimmers im Wert von rund 100 € 
geleert und hatte sich vom Personal des Hotels noch 20 € geliehen. 
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann 
wurde bekannt, dass dieser seit letzten Freitag von Angehörigen 
als vermisst gemeldet worden war. Im Zuge der weiteren Ermitt-
lungen konnte der 29-Jährige noch gestern in der Nähe seiner 
Wohnung angetroff en und in Gewahrsam genommen werden. 
Über die Gründe seines Verschwindens schwieg sich der Mann aus; 
den Einmietbetrug gab er hingegen zu. Gegen den 29 Jährigen 
wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.
• Erlangen • Gestern Morgen befuhr eine 62-jährige Erlangerin 
den Siedlerweg von der Innenstadt kommend in westlicher 
Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Damaschkestraße sah die 
62-Jährige Frau einen Lkw mit Hänger, wie dieser gerade am 
Damaschkeplatz wenden wollte. Daher stieg sie vom Fahrrad und 
wollte ihr Fahrrad an dem Hindernis vorbei schieben. Hierbei 
wurde sie off enbar von dem 39-jährigen Fahrer des Lastwagens 
übersehen und mit der Fahrzeugfront erfasst. Anschließend kam 
die 62 Jährige vor dem wendenden Lkw auf der Fahrbahn zum 
Liegen. Anschließend setzte der Lkw-Fahrer den Rangiervorgang 
fort ohne den Anstoß zu bemerken und überrollte hierbei den 
linken Fuß der am Boden liegenden Frau. Hierdurch erlitt die 62 
jährige schwere Quetschungen und Verletzungen am linken Bein. 
Sie wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschlie-
ßend zur weiteren medizinischen Versorgung in die Notaufnahme 
der Universitätsklinik Erlangen verbracht. Gegen den Fahrer des 
Lastkraftwagens wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung eingeleitet.

Zum Weihnachtsfest
besinnliche Stunden

Zum Jahresende
Danke für das erwiesene Vertrauen

Zum neuen Jahr
Gesundheit, Glück, Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit

Die Mehrmarkenwerkstatt

Unser Betrieb ist vom 24.12.2019 bis 01.01.2020 geschlossen.
Ab dem 02.01.2020 sind wir wieder für Sie da.
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Wir danken für das uns entgegengebrachte Wir danken für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen und wünschen allen ein frohes Vertrauen und wünschen allen ein frohes 

besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes  besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes  

und glückliches neues Jahr.und glückliches neues Jahr.

91077 Neunkirchen am Brand

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche

zu meinem 

80. Geburtstag
Besonders möchte ich mich bei meinen Kindern, 

Schwiegertöchtern und Enkeln bedanken.

Ein herzliches Dankeschön an meine 
Geschwister, Schwägerin, Neffen, 

Nichten und Cousine sowie
an den 1. Bürgermeister Heinz Richter,

an Herrn Kaplan Vincent,
an Herrn MdL Thorsten Glauben,
an Herrn MdL Michael Hofmann,

dem Wanderverein,
dem Kolpingverein,

den Nachbarn
sowie den Brüdern Ottenschläger 

und dem Gasthaus Bürger.

Christine Kuttig

Anzeigenpreise
im Mitteilungsblatt

des Marktes
Neunkirchen a. Brand

Forchheimer Straße 25
91077 Neunkirchen a. Brand

Telefon 09134/9982-0  Fax 09134/998282
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1/8   Seite  90 x  65 mm 31,00 € 94,00 €
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Private Kleinanzeigen 9,50 € (max. 3 Zeilen)

Preise incl. MwSt.

Einlegen von Werbeprospekten:
Einzelblatt bis DIN A4 174,50 €
jedes weitere Blatt 72,00 €

Dauerinserenten werden 
folgende Rabatte eingeräumt:

bei 24 Inseraten  15 v.H.
bei 12 Inseraten  10 v.H.
bei  6 Inseraten   5 v.H.

 3800 Stück

Erscheinungstermin:
1. und 15. eines jeden Monats
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Erscheint in:
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Gleisenhof, Großenbuch, Rosenbach,
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Neunkirchen

Friedrich Brigitte für 15 Jahre | Schmidt Erika  für 15 Jahre | Klar-
mann  Ursula für 15 Jahre | Harrer Wilma für 10 Jahre | Thormann 
Brigitte für 10 Jahre | Siebenhaar Margarete für 10 Jahre | Pirkl 
Lore für 5 Jahre | Uhsemann Christine  für 5 Jahre. Wir bedanken 
uns bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern von ganzem Herzen 
für ihren Einsatz und ihr Vertrauen in unsere Einrichtung.

Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Raiffeisen Straße 4
Neunkirchen am Brand · 0 91 34 / 47 01

Allen unseren Kunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr beste Gesundheit.

Jasmin, Steffi und Suzana
Unsere Mitarbeiterin Steffi ist aus dem Babyurlaub zurück 

Damen- und Herrenfriseur

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten
und ein gesundes 

neues Jahr!
Ihr Friseurteam

Heiligabend und Silvester 7.00 -11.30 Uhr geöffnet

Äußerer Markt 6 · Neunkirchen a. B. 
Tel. 09134 7306

MGV „Sängerkranz-Cäcilia“ | Neunkirchen

Vorweihnachtliches Programm
Auch dieses Jahr rüsten sich die Chöre des MGV „Sängerkranz-
Cäcilia“ Neunkirchen wieder für die fi nalen weihnachtlichen 
Veranstaltungen. Der Kinder- und Jugendchor „Cäcilia-Spatzen“ 
trat bereits, wie in jedem Jahr, auf dem Christkindlesmarkt in 
Nürnberg am Hauptmarkt auf dem Haupt-Podium vor der 
Frauenkirche auf, und brachte seine Advents- und Weihnachts-
lieder den internationalen Besuchern mit viel Beifall dar. Die 
„Cäcilia-Spatzen“ sind bei den vielen Marktbesuchern aus dem 
In- und Ausland bereits beliebt und haben sich in den Vorjahren 
mit ihren unbekümmerten weihnachtlich-stimmungsvollen 
Liedern in die Herzen der Besucher gesungen.

Der Kinder- und Jugendchor „Cäcilia-Spatzen“ und auch der 
gemischte Chor „Viva Musica“ beteiligen sich zudem mit Chor-
beiträgen am Vorweihnachtlichen Konzert im Rahmen des 
Weihnachtsmarktes am Samstag den 14. Dezember in der 
Pfarrkirche St. Michael. Die Gesamtleitung der beiden Chöre 
hat Chordirektor ADC Udo Reinhart.

Einladung zur Weihnachtsfeier des MGV

Der MGV „Sängerkranz-Cäcilia“ Neunkirchen lädt hiermit wieder 
seine aktiven und passiven Mitglieder herzlich zu seiner tradi-
tionellen Weihnachtsfeier am Freitag, den 20. Dezember um 
19.00 Uhr ins Pfarrgemeindehaus Adolf Kolping ein. Es wird 
wieder ein besinnliches, aber auch heiteres Programm geboten; 
auch der Nikolaus ist geladen und wird den Sängern ins Gewis-
sen reden.

Weitere Sängerinnen und Sänger für den Männerchor und den 
gemischten Chor sowie auch Kinder für unsere Cäcilia-Spatzen 
sind herzlich willkommen. Schnuppern Sie doch einfach mal in 
unsere Homepage www.mgv-neunkirchen.de rein oder er-
kundigen sich unter der Tel. 0151 70400044.                 H.L. Hahn
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Frohe Weihnachten

wünscht Ihnen

Innerer Markt 9 + 11 
91077 Neunkirchen am Brand 
Telefon 0 9134 /17 56 - 44 88 

Frohe Weihnachten 
  und die besten Wünsche
    zum neuen Jahr, 
      verbunden mit 
        dem Dank 
          für das bisher 
           entgegengebrachte 

Vertrauen.

Wir wünschen

unseren Gästen ein 

besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes 

erfolgreiches neues Jahr.

Wir bedanken uns herzlich für 
das entgegengebrachte Vertrauen.

Familie Caria und Team



Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an KLARMANN-LEMBACH, Industriestraße 29, 97483 Eltmann oder 

per mail an willibald.klarmann@klarmann.de 

mehr Info unter www.klarmann.de oder 0171 83 84 900

Stellenanzeige

Wir suchen:

 Mechaniker/in für Kfz, Land- und Baumaschinen 

Sie schrauben gern an 

großen Maschinen?

ab sofort für unsere Niederlassung in Baiersdorf:

KLARMANN-LEMBACH
KLARMANN-LEMBACH	 Bau- und Industriemaschinen   

Maschinen-Miet-Service   	Autohaus 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen !

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Glück und Erfolg für das kommende Jahr!

Weihnachtsanzeige Stellenanzeige Neunkirchen.indd   1 28.11.2019   16:11:04
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Wissenswertes








Privatärztliches Zentrum mit Zweitmeinungs-Sprechstunde – auch für Selbstzahler.




Dr. Göller & Kollegen

Das Metropol Medical Center ist das private medizinische Zentrum in der Metropolregion Nürnberg  
– jetzt auch in Spardorf, Buckenhofer Straße 4.

NEUERÖFFNUNG 

IN ERLANGEN-SPARDORF

SONNTAG DER ORTHOPÄDIE 
UND NEUROCHIRURGIE
MIT RADIOLOGISCHEM INTERMEZZO

10.30 Uhr:  
Hallux Valgus, Hallux Rigidus – 
Mit kleinem Schnitt zum großen Erfolg 

11.00 Uhr:  
Die minimal-invasive Hüftprothese  
Neueste Techniken – Erfahrungsberichte 

11.30 Uhr:  
Die minimal-invasive ‚individuelle’ Knieprothese 
Neueste Techniken – Erfahrungsberichte 

12.00 Uhr:  
Radiologisches Intermezzo – das MRT 

SONNTAG, 19.01.2020 
ab 10.30 Uhr

12.30 Uhr:  
Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule – 
wenn die Beine nicht mehr wollen 

13.00 Uhr:  
Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule –  
was kann man tun? 

MMC-S_Schwabachbogen A4_RZ.qxp_A4 mit Beschnitt  04.12.19  15:50  Seite 1

Es ist Weihnachten
Eine Zeit der Besinnung und Freude,
eine Zeit für Wärme und Frieden
und vor allem, eine Zeit der Dankbarkeit.

Das gesamte Team wünscht 
Ihnen ein 
friedvolles Weihnachtsfest 
und ein
gesundes neues Jahr.

Inhaber: Roland Ruppert • Orchideenstraße 32
90542 Eckental-Brand • Tel. 09126 9911 • Fax 09126 4791 

www.dachdeckerei-zirm.de
dachdeckerei-zirm@t-online.de

Vom 20.12 2019 bis 10.01.2020 haben wir Betriebsurlaub.
Hetzles, Hauptstr. 51

Täglich, 9.00 - 18.00 Uhr 
außer sonntags.

Weihnachts-
bäume  

 

Frisch geschlagene

 
Ohne Streß 
und in gemütlicher
Atmosphäre,
mit Lebkuchen
und Glühwein,
den Weihnachtsbaum
aussuchen!

Bei Familie Wüst
direkt im Hof.

Foto@WaldResort Hainich. - Mit etwas Glück 
liegt zur Jahreswende sogar Schnee und 
verwandelt... 

Stellen Sie sich vor ...
... Silvester ist ganz still und Sie sind im Wald

An Silvester wird gegessen und getrunken und dann um Mit-
ternacht wird wieder getrunken … und gekracht, was das Zeug 
hält, die Luft verpestet, Hund und Katz verschreckt und manches 
kleinere oder größere Kind auch. Es scheint für viele zu unserer 
Kultur zu gehören, das neue Jahr mit Lärm zu begrüßen. Aber 
längst nicht allen tut das gut. Immer mehr Menschen wünschen 
sich den Jahreswechsel ganz anders, nämlich stressfrei und still! 
Am besten gelingt dies in der unberührten Natur. Solche fried-
lichen Orte in Deutschland zu fi nden – vor allem an Silvester 
– ist gar nicht so einfach. Aber wir hätten da einen Tipp: Das 
UNESCO Weltnaturerbe Nationalpark Hainich, dem Buchenurwald 
mitten in Deutschland. Dort kann man den böllernden Neu-
jahrswahnsinn hinter sich lassen und Silvester in Ruhe verbrin-
gen. In Weberstedt am Hainich gibt es mit dem WaldResort 
Hainich eine moderne Ferienhausanlage mit barrierefreien, 
teilweise sogar rollstuhlgerechten, komfortablen Häusern. Das 
WaldResort Hainich ist überregional bekannt für seine Seminare 
zum Thema Waldbaden. Das geht übrigens auch im Winter.

Mit etwas Glück liegt zur Jahreswende sogar Schnee und ver-
wandelt die Thüringer Landschaft in ein Winterwonderland, 
das zum besinnlichen Spaziergang mit Partner, Kleinkind und 
Hund einlädt – ohne Knallen und Zischen und Grölen, stattdes-

sen umgeben von den 
angenehmen Geräu-
schen der Natur: Dem 
Knirschen des Schnees 
oder dem Rascheln der 
Blätter unter den Schu-
hen, dem Zwitschern 
der Vögel, das Rascheln 
im Geäst, dazu der Ge-
ruch des Waldes. All das 
tut gut. Denn die ver-
schiedenen Sinnesein-
drücke stimulieren den 
Parasympathikus des 
Nervensystems. Dieser 
ist für Entspannung zu-
ständig und hilft uns 
wieder Energie zu tan-
ken – für das neue Jahr 
mit all den anstehenden 
Aufgaben und Heraus-
forderungen.

Anschließend laden die gemütlichen Ferienhäuser des Wald-
Resort Hainich ein, sich aufs Sofa zu kuscheln und aufzuwärmen. 
Mit einer warmen Tasse Tee und leckerem Gebäck oder einem 
Glas Wein in der Hand kann man das alte Jahr zufrieden aus-
klingen lassen und das neue fern von all dem Trubel willkommen 
heißen. Weitere Informationen gibt es auf www.ferienhaushai-
nich.de.                              GPP www.gruenes-presseportal.de

Goldwitzerstraße 4 · 91077 Neunkirchen am Brand 
Tel.: 09134 - 909781 · www.steinmetz-bertholdt.de

Vielen Dank für Ihr Vertrauen  Vielen Dank für Ihr Vertrauen  
im vergangenen Jahr.  im vergangenen Jahr.  

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  
und ein gesundes neues Jahr 2020.und ein gesundes neues Jahr 2020.

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
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Ermreuth

Herzlichen Dank allen Spendern und Gönnern
für Ihre Unterstützung und die Treue zum
Angel�schereiverein Schwabachgrund e.V.

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Für die Eröff nungsfeier wurde eine Ausstellung konzipiert, die 
über die wechselvolle Geschichte der jüdischen Gemeinde in 
Ermreuth und deren Synagoge informierte. Die textilen und 
schriftlichen Fundstücke, die bereits 1988 vom Freundeskreis für 
Kunst und Kultur e. V. vom Dachboden der Synagoge geborgen 
worden waren, bildeten den Grundstock für diese Ausstellung. 
Nach 25 Jahren war es an der Zeit, diese nicht mehr ganz zeitge-
mäße Ausstellung durch eine neukonzipierte, moderne Medien 
einbindende Dauerausstellung zu ersetzen, um dem Bildungs-
auftrag von Schulen und anderen gesellschaftlichen Institutionen 
besser nachgehen zu können. Aus den Ergebnissen einer jahre-
langen Planung wurde ein neues Konzept entworfen, das nach 
wie vor auf den im Dachboden der Synagoge entdeckten origi-
nalen Fundstücken der „Genisa“ basiert. Denn die „Genisa“ ist der 
veritable Schatz der Synagoge Ermreuth und beinhaltet zahlreiche 
schriftliche und dingliche Hinterlassenschaften aus dem Schul-
betrieb, dem Handel und dem religiösen Leben der jüdischen 
Kultusgemeinde Ermreuth. Diese Überreste zu bewahren, sie in 
einem neuen Zusammenhang auszustellen und dadurch zum 
Sprechen zu bringen ist Impuls und Verpfl ichtung der neuen 
Dauerausstellung.

Mit ihrer Dauerausstellung ist die Synagoge Ermreuth die einzige 
Einrichtung dieser Art im Landkreis Forchheim und für unsere 
Zeit eine wichtige Adresse und ein wichtiger Anlaufpunkt für 
viele Schulen der gesamten Region, sowohl im Bereich des Re-
ligions- als auch des Ethik- und Geschichtsunterrichts. Auch vor 
dem Hintergrund des interkulturellen und religiösen Austausches 
versteht sich die Synagoge Ermreuth als ein Ort der Begegnung, 
des Dialogs, der Toleranz, des Lernens und der Weiterbildung 
auch im außerschulischen Bereich sowie im Bereich der Erwach-
senenbildung. Die neugestaltete Dauerausstellung wird thema-
tisch in zwei große Bereiche gegliedert. Der Besucher soll – dabei 
Bezug nehmend auf die Objekte – Einblicke in den religiösen 
und berufl ichen Alltag einer jüdischen Landgemeinde und deren 
Infrastrukturen bekommen. Ein besonderes Augenmerk wird 
hierbei auf den Landhandel und seine wichtige Rolle für die 
damalige Dorfbevölkerung und für die Wirtschaft auf dem Lan-
de gelegt. Anhand der Stationen Leben auf dem Land, Jüdische 
Familien, Integration und Zusammenleben, Vertreibung, Vernich-
tung und Ende der Gemeinde wird der Besucher zudem in die 
wechselvolle Geschichte der jüdischen Landgemeinden der 
Region am Beispiel von Ermreuth versetzt. Wertvolle Zeitzeugen-
aufnahmen ergänzen das auditive und visuelle Bildungsangebot 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 2020!

Tel. 09134 / 90 78 90  • info@schreinerei-albert.de

Wohnen & Essmöbel 
Küchen
Bäder 
Schlafzimmer, Betten 
Kinderzimmer
Haus-, Zimmer- & Gleitschiebetüren 
Fenster neu & Renovierungen 
Verschattung, Raffstore, Plissee 
Treppen, Terrassenbau, Balkone ... 
und vieles mehr!

Besuchen Sie unsere

Ausstellung
in Ebersbach 56 
91077 Markt Neunkirchen a. Br.

oder online unter

www.schreinerei-albert.de

Wir bedanken uns bei unseren 
Patienten für Ihr Vertrauen 

und wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die Praxis ist zwischen dem 23. Dezember 2019 
und 1. Januar 2020 geschlossen.

Erlanger Straße 2
91077 Neunkirchen am Brand
Tel. 09134 995757
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Ermreuth

Herzlichen Dank allen Spendern und Gönnern
für Ihre Unterstützung und die Treue zum
Angel�schereiverein Schwabachgrund e.V.

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Für die Eröff nungsfeier wurde eine Ausstellung konzipiert, die 
über die wechselvolle Geschichte der jüdischen Gemeinde in 
Ermreuth und deren Synagoge informierte. Die textilen und 
schriftlichen Fundstücke, die bereits 1988 vom Freundeskreis für 
Kunst und Kultur e. V. vom Dachboden der Synagoge geborgen 
worden waren, bildeten den Grundstock für diese Ausstellung. 
Nach 25 Jahren war es an der Zeit, diese nicht mehr ganz zeitge-
mäße Ausstellung durch eine neukonzipierte, moderne Medien 
einbindende Dauerausstellung zu ersetzen, um dem Bildungs-
auftrag von Schulen und anderen gesellschaftlichen Institutionen 
besser nachgehen zu können. Aus den Ergebnissen einer jahre-
langen Planung wurde ein neues Konzept entworfen, das nach 
wie vor auf den im Dachboden der Synagoge entdeckten origi-
nalen Fundstücken der „Genisa“ basiert. Denn die „Genisa“ ist der 
veritable Schatz der Synagoge Ermreuth und beinhaltet zahlreiche 
schriftliche und dingliche Hinterlassenschaften aus dem Schul-
betrieb, dem Handel und dem religiösen Leben der jüdischen 
Kultusgemeinde Ermreuth. Diese Überreste zu bewahren, sie in 
einem neuen Zusammenhang auszustellen und dadurch zum 
Sprechen zu bringen ist Impuls und Verpfl ichtung der neuen 
Dauerausstellung.

Mit ihrer Dauerausstellung ist die Synagoge Ermreuth die einzige 
Einrichtung dieser Art im Landkreis Forchheim und für unsere 
Zeit eine wichtige Adresse und ein wichtiger Anlaufpunkt für 
viele Schulen der gesamten Region, sowohl im Bereich des Re-
ligions- als auch des Ethik- und Geschichtsunterrichts. Auch vor 
dem Hintergrund des interkulturellen und religiösen Austausches 
versteht sich die Synagoge Ermreuth als ein Ort der Begegnung, 
des Dialogs, der Toleranz, des Lernens und der Weiterbildung 
auch im außerschulischen Bereich sowie im Bereich der Erwach-
senenbildung. Die neugestaltete Dauerausstellung wird thema-
tisch in zwei große Bereiche gegliedert. Der Besucher soll – dabei 
Bezug nehmend auf die Objekte – Einblicke in den religiösen 
und berufl ichen Alltag einer jüdischen Landgemeinde und deren 
Infrastrukturen bekommen. Ein besonderes Augenmerk wird 
hierbei auf den Landhandel und seine wichtige Rolle für die 
damalige Dorfbevölkerung und für die Wirtschaft auf dem Lan-
de gelegt. Anhand der Stationen Leben auf dem Land, Jüdische 
Familien, Integration und Zusammenleben, Vertreibung, Vernich-
tung und Ende der Gemeinde wird der Besucher zudem in die 
wechselvolle Geschichte der jüdischen Landgemeinden der 
Region am Beispiel von Ermreuth versetzt. Wertvolle Zeitzeugen-
aufnahmen ergänzen das auditive und visuelle Bildungsangebot 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 2020!

Tel. 09134 / 90 78 90  • info@schreinerei-albert.de

Wohnen & Essmöbel 
Küchen
Bäder 
Schlafzimmer, Betten 
Kinderzimmer
Haus-, Zimmer- & Gleitschiebetüren 
Fenster neu & Renovierungen 
Verschattung, Raffstore, Plissee 
Treppen, Terrassenbau, Balkone ... 
und vieles mehr!

Besuchen Sie unsere

Ausstellung
in Ebersbach 56 
91077 Markt Neunkirchen a. Br.

oder online unter

www.schreinerei-albert.de

Wir bedanken uns bei unseren 
Patienten für Ihr Vertrauen 

und wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die Praxis ist zwischen dem 23. Dezember 2019 
und 1. Januar 2020 geschlossen.

Erlanger Straße 2
91077 Neunkirchen am Brand
Tel. 09134 995757
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Sanitär und Heizung
Kundendienst
Planung und Beratung

Heinz Mirsberger
Meisterbetrieb

Großenbucher Weg 1
91077 Kleinsendelbach, Ortsteil Schellenberg
Telefon 0 91 26 / 87 45
mirsberger@t-online.de

Wir bedanken uns
recht herzlich
bei unseren Kunden, 
Freunden und 
Bekannten
und wünschen allen
ein besinnliches
Weihnachtsfest und 
Gesundheit im 
neuen Jahr.

Eckenbachstr. 5 · 90542 Eckental · Tel 09126 1824 · schlosserei.suft@gmail.com

Metallbau, Kunst- und Bauschlosserei,
Hausmeisterservice

Klaus Suft
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden
für das entgegengebrachte Vertrauen!

Allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten, 

wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr.

Frohe Weihnachten

Pettensiedeler Straße 15
90542 Eckental

Tel 09126 2899030
Fax 09126 2899039

info@dedibau.de
www.dedibau.de

Schlüsselfertig von A bis Z

Tatort Franken
Polizeiberichte

• Herolsdberg • Gestern Abend befuhr ein 27-jähriger Herolds-
berger mit seinem Audi den Kalchreuther Weg Orts auswärts 
nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit und 
wollte nach links in den Schleifweg einbiegen. Dabei fuhr er 
ein mobiles Verkehrszeichen um und blieb in der Baustelle 
hängen. Offensichtlich verständigte er Freunde, die mit zwei 
Autos anrückten. Ein BMW-Fahrer zückte sein Abschleppseil 
und zog den Unfallverursacher heraus. Gleich darauf entfernten 
sich die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Ein unbeteiligter 
Zeuge sprach dann die zwei Männer aus dem dritten Fahrzeug 
an und fragte, was nun mit dem angerichteten Schaden sei. 
Daraufhin bedrohte einer der beiden den Zeugen, falls er die 
Polizei verständigen würde. Der Zeuge entgegnete nur, dass 
er die Polizei bereits verständigt hatte und sich auf der Anfahrt 
befand. Schnell suchten die Männer auch das Weite. Das Kenn-
zeichen des Bergefahrzeuges konnte sich der Zeuge merken 
und per Notruf übermitteln. Das Unfallfahrzeug selbst konnte 
dann durch die Streife auf einer Wiese zur Hauptstraße parkend 
angetroffen werden. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. 
Der Fahrer des Bergefahrzeuges konnte schließlich an seiner 
Halteradresse angetroffen werden. Er erklärte, dass er nur zu-
fällig an die Unfallstelle seines Bekannten gekommen sei und 
nur helfen wollte. Der Unfallverursacher meldete sich heute 
Morgen telefonisch bei der Polizei und räumte den Sachverhalt 
ein. Gegen den 27 Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ein 
Verfahren eingeleitet. Ebenso gegen den Unfallfluchthelfer. 
Desweiter laufen noch Ermittlungen wegen der Bedrohung 
gegen den Zeugen. Der Unfallgesamtschaden beläuft sich auf 
etwa 2.100 €.
• Eckental • Eine 85-jährige Frau aus Eckenhaid wurde gestern 
Morgen von ihren angeblichen Neffen angerufen. Dieser gaukelte 
ihr vor, einen Unfall gehabt zu haben und bräuchte dringend 
Geld. Da sie nur wenig Bargeld im Haus hatte, forderte der Be-
trüger die rüstige Seniorin auf ca 20.000 € von der Bank zu holen. 
Er wollte sich dann später nochmal telefonisch melden. Die Frau 
roch den Braten und verständigte ihren Sohn, der wiederum die 
Polizei verständigte. Alles richtig gemacht. Die Betrüger hatten 
keinen Erfolg.
• Uttenreuth • Nachmittags dann ein weiterer Fall in Uttenreuth. 
Diesmal stellte sich der Täter als Enkel Lukas der älteren Dame 
vor. Er brauche dringend Geld, da er sich eine Wohnung gekauft 
habe und beim Notar sitzen würde. Da er versehentlich die 
Ziel-IBAN falsch eingetippt hatte, benötige er jetzt 35.000 €. Er 
könne auch persönlich vorbei kommen und sie abholen, um 
zur Bank zu fahren. Die Frau roch ebenso den Braten und 
beendete das Gespräch mit dem Kommentar, dass es so viele 
Verbrecher geben würde. Es kam zu keinem Vermögensscha-
den. Vielmehr erstattete die 84 Jährige Anzeige bei der Polizei. 
Die Polizei warnte bereits wiederholt von derartigen Betrugs-
maschen, die vor allem ältere Menschen treffen. Bei solchen 
Anrufen - auch bei falschen Polizeibeamten - ist stets Vorsicht 
geboten.

3. Dezember • Uttenreuth • Am Sonntag, den 01.12., brachte 
ein 60-jähriger Mann aus Uttenreuth in den Abendstunden 
eine Geldbörse mit Bargeld und wichtigen Dokumenten zur 
Polizeiinspektion. Der Mann hatte die Geldbörse kurz zuvor 
aufgefunden. Die Besitzerin konnte ermittelt werden. Die 
23-jährige Studentin holte ihre Geldbörse erleichtert ab. Es 
befanden sich noch alle Gegenstände in der Geldbörse.

Tatort Franken

Unserer verehrten Kundschaft 
wünschen wir

Frohe Weihnachten und 

viel Glück im neuen Jahr.

Zu den Heuwiesen 1  Neunkirchen Tel. 0 91 34 / 55 88

Piz
zeria Trat

toria da PasqualeForchheimer Straße 5  
91077 Neunkirchen am Brand

Telefon 0 9134 / 56 53

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein

gesundes Neues Jahr 2020
wünscht allen

Gästen und Bekannten

Das Team der Pizzeria

24.12.  2 .12. geschlossen

31.12. bis 2 0 Uhr geöffnet 
1.1.2020 7.00 Uhr geöffnetBaad 9A   •   Neunkirchen am Brand   •   simon-mehl@t-online.de

Abbruch  •  Erdarbeiten  •  Transporte

Mehl Recycling GmbH & Co. KG

Für den Bereich Erd- und Kanalbau stellen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:

Ruf einfach an und werde Teil unseres Teams! 

Tel. 09134 7073198
Wir freuen uns auf Deinen Anruf.

Tiefbauer / Kanalbauer m/w/d

Vorarbeiter im Tief- und Kanalbau m/w/d

Baggerfahrer für den Bereich Abbruch, Erdbau und Kanalbau m/w/d

LKW-Fahrer für regionalen Baustellenverkehr für 4-Achser und Sattelzug, m/w/d

Bauhelfer m/w/d

WIR SUCHEN AB SOFORT Wir bedanken uns
für das � folgreiche G
 chäftsjahr 2019

und wünschen uns� en Kunden, 
G
 chäftspartn� n und d� en Familien

ein b
 innlich
  Weihnachtsf
 t
und a� 
  Gute für 2020!

Wir sind vom 
23. Dezemb�  2019 bis 10. Januar 2020

in Betriebsurlaub und � arten 
ab dem 13. Januar 2020 

vo� �  Elan ins neue Jahr.

MEHL Containerdienst GmbH

Baad 9A  • Neunkirchen a. Br. • Tel. 09134 706173 
www.gartengestaltung-mehl.de

Wir machen aus
Ihrem Gartentraum 
einen Traumgarten! 
Wir holen ab: 
Bauschutt, Grüngut, Aushub
Wir liefern: 
Recyclingmaterial, Auffüllsand, 
Humus, Kompost-Humus-Gemisch, 
Mineralbeton 0/32, Splitt Kalk 
oder Diabass

Baad 9A  • Neunkirchen a. Br. • Tel. 09134 706173 
www.container-mehl.de

Mehl Recycling GmbH & Co. KG Büro: Baad 9a, 91077 Neunkirchen am Brand, 
Tel 09134/7073198, Lagerplatz an der Gemeinde 
Verbindungsstraße Neunkirchen - RosenbachAbbruch • Erdarbeiten • Recycling 

ein b
 innlich
  Weihnachtsf
 t



Frohe Weihnachten und die besten Frohe Weihnachten und die besten 
Wünsche zum neuen Jahr, Wünsche zum neuen Jahr, 

verbunden mit dem Dank für das verbunden mit dem Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.entgegengebrachte Vertrauen.

Innerer Markt 9 + 11 · 91077 Neunkirchen am Brand  
Telefon 0 91 34 /17 56 - 44 88 

Liebe Kunden,Liebe Kunden,

wir bedanken uns für Ihre Treue in  wir bedanken uns für Ihre Treue in  
diesem tollen Jubiläumsjahr und  diesem tollen Jubiläumsjahr und  

Wünschen Ihnen und Ihren  Wünschen Ihnen und Ihren  
Familien frohe Weihnachten und Familien frohe Weihnachten und 

 besinnliche Feiertage. Wir freuen uns  besinnliche Feiertage. Wir freuen uns 
auf nächstes Jahr. auf nächstes Jahr. 

Herzliche Grüße  Herzliche Grüße  
Bastian & Karolin Gerber mit TeamBastian & Karolin Gerber mit Team

91301 Forchheim  
Hauptstraße 43
09191/60051 optik-gerber.de

91077 Neunkirchen am Brand 
Äußerer Markt 1 
09134/7884

WWiirr wwüünnsscchheenn EEuucchh eeiinn
ggeerruuhhssaammeess WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  
uunndd    eeiinn  ggeessuunnddeess JJaahhrr 22002200

Erlanger Str. 9
91077 Neunkirchen a. Brand
Tel.: 09134 6650949
Mo-Fr    9-18 Uhr
Sa           9-13 Uhr

Bis zum 24.12.
wartet ein

kleines Geschenk
auf Euch 

ab einem Einkauf ab 20€.
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Physiotherapie Praxis Jan Spillner
Wir wünschen allen eine 
besinnliche und schmerzfreie 
Weihnachstzeit.
Falls nicht: 
Gutscheine gibt es bei 
uns in der Praxis.
Euer Physioteam

Physiotherapie Praxis Spillner
Bäckenäckerstr. 11
91077 Neunkirchen a. Br.
Tel. 0 9134/78 72

Physiotherapie Praxis Jan SpillnerPhysiotherapie Praxis Jan SpillnerPhysiotherapie Praxis Jan SpillnerPhysiotherapie Praxis Jan Spillner

Vortrag
Mobilfunk-Ausbau, die neue 5G-Technologie, 

und was Sie darüber wissen sollten

Prof. Dr. Klaus Buchner, Mitglied des Europaparlaments, kommt 
nach Neunkirchen, um allen Interessierten im Rahmen eines 
Vortrags Einblick in diese Thematik zu verschaff en. Er pro-
movierte am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik 
in München, arbeitete am europäischen Forschungszentrum 
CERN in Genf sowie als Dozent und Professor an der TU 
München, und befasst sich seit vielen Jahren mit dieser 
Technologie.

Mit Sachverstand, unterhaltsam und für den Laien verständlich 
erläutert er Funktionsweise und geplante Einsatzgebiete von 
5G, geht auf Risiken und mögliche Alternativen ein, gibt Hin-
weise zum Umgang mit dieser Technologie und zeigt gesell-
schaftlich bislang wenig diskutierte Zusammenhänge auf.

Ergreifen Sie diese Chance zur Information und Diskussion! 
Veranstaltungsbeginn ist am 11. Januar um 19.30 Uhr im 
Gasthaus Bürger, Sudetenstraße 3, Neunkirchen (keine Be-
wirtung, nur Getränkeverkauf).             

ANZEIGE

Allen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr.
Mühläckerstraße 6

91077 Hetzles
Tel. 09134 7077047

Fax 09134 707384

Ein erfolgreiches Laufjahr geht zu Ende

SG Neunkirchen

Auch 2019 war die SG Neunkirchen wieder bei zahlreichen 
Laufveranstaltungen in ganz Deutschland vertreten und die 
Läufer/innen der SG haben dabei eine große Anzahl an Podest-
plätzen erlaufen. An Abwechslung hat es hierbei nicht gefehlt. 
Im Januar starteten wir mit LAUF21! und haben hier wieder 
einige Laufbegeisterte zu ihrem ersten Halbmarathon in Bad 
Staff elstein geführt. Im Frühjahr war dann wieder LAUF10! an-
gesagt. Hier haben Laufeinsteiger oder Laufwiedereinsteigern 
mit viel Spaß gemeinsam trainiert und einen schönen Abschluss 
bei der LAUF10! Veranstaltung in Wolnzach gefeiert. Im Juli 
reihten sich dann gleich drei tolle Veranstaltungen aneinander. 
Am Anfang des Monats haben wir den 10. und auch letzten 
Brandbach-Lauf durchgeführt, bei dem die Mitglieder mit vollem 
Einsatz die Veranstaltung wieder zu einem unvergesslichen 
Ereignis machten. Als nächstes hat sich dann eine Gruppe von 
16 Laufverrückten beim ViaCarolina in Prag auf den Weg nach 
Nürnberg gemacht und sind diese Strecke nonstop abwechselnd 
gelaufen. Zum Abschluss sind dann alle Teilnehmer auf dem 
Hauptmarkt in Nürnberg eingelaufen. Ein weiterer Höhepunkt 
war die gemeinsame Fahrt zum Schwanberglauf in Iphofen und 
der anschließend gemütlich Abend auf dem Weinfest in Castell. 

Das Top-Event vom Laufj ahr war dann der 20. Fränkische Schweiz-
Marathon. Unser Vereinsmitglied Alfred Schmitt war bei allen 
vorangegangenen 19 Marathon-Veranstaltungen mit dabei, so 
haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihn als Teilneh-
mer oder Zuschauer bei seinem 20. Fränkische Schweiz-Marathon 
zu begleiten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Neben 
insgesamt 10 Podestplätzen konnte man einen strahlenden 

Alfred sehen, der sich über die Unterstützung sehr freute. Jetzt 
im Winter werden wir uns auf ein neues und hoff entlich verlet-
zungsfreies Laufj ahr vorbereiten. Im kommenden Jahr werden 
wir dann unseren 1. Neunkirchner Sommerlauf mit Lindelberg-
Trail veranstalten. Weitere Infos folgen Anfang des Jahres. Wenn 
Ihr Interesse am gemeinsamen Laufen habt, schreibt uns gerne 
eine Email. Im Januar startet wieder unser LAUF21! Weitere Infos 
fi nder Ihr unter info@sportgruppe-neunkirchen.de.

Werner´s Backspezialitäten
Ihr Spezialitätenladen in Neunkirchen

Backwaren, Holzofenbrote, Käse, Wurst, Wein, Kaffee

Frohe Weihnachten und ein glückliches 
Neues Jahr

wünscht Ihnen
Familie Werner

Wir empfehlen Ihnen für die Feiertage
Elisenlebkuchen, Quark- und feine Butterstollen sowie 

Weihnachtsgebäck aus eigener Herstellung.
Holzofenbrote aus Buchau

aus kontrolliert, spritzmittelfreien Jurakorn

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 6.30 - 14.00 Uhr durchgehend
Sa. 6.30 - 12.00 Uhr

Auf ihren Besuch freut sich Familie Werner
Gräfenberger Straße 9  Neunkirchen  09134/909078

®

Frohe 
Weihnachten
und ein
spannendes neues Jahr

Brigitte
Forstner-Keck
Dipl. - Ing. (FH) Innenarchitektur

Kirchenhölzer 12
91090 Effeltrich
Telefon: 09133-60 69 418 www.buero-fuer-kuechenarchitektur.de

Wir machen Betriebsurlaub vom 22.12.2017 bis 
12.01.2018. Ab 15.01. sind wir wieder für Sie da!
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Die festliche Jahreszeit beginnt. 
Vergessen Sie für ein paar Tage 
die Hektik des Alltags und genießen 
Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer 
Lieben. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen und Ihrer Familie besinn-
liche Weihnachten!

Rüdiger Beck
Allianz Hauptvertretung
Erlanger Straße 22
91077 Neunkirchen a. Brand
beck.neunkirchen@allianz.de
www.ruediger-beck-allianz.de
Tel. 0 91 34.15 31
Fax 0 91 34.49 21

Mo., 23.12. von  

6:30 - 14:00 Uhr + 

Di., 24.12. von 6:30 -  

12:00 Uhr geöffnet.

Mi. 25.12. bis 2.1. 

geschlossen

Käse von der Schönegger Käsealm 
aus Silofreier Heumilch ohne Konservierungsstoffe 

10% Rabatt auf Käse vom 10. - 21.12.

GESCHENK 

FÜR SIE!

Als Dankeschön für Ihr Vertrauen  
schenken wir Ihnen einen Gutschein 
für einen Weihnachtsbaum!

Mehr Infos im Geschäft.

Ihnen und Ihren Liebsten 
wünschen wir von Herzen 
schöne Weihnachten und 
ein gesundes Jahr 2018!

*Mit Sehstärke ab € 250,–

WIR SCHENKEN IHNEN 
EINEN WEIHNACHTSBAUM 
BEIM KAUF EINER BRILLE BIS ZUM 23.12.2017*

Lauf a. d. Pegnitz 
Friedensplatz 2
09123/999 52 82

optik-gerber.de

Forchheim 
Hauptstraße 43
09191/600 51

Neunkirchen a. Br.
Äußerer Markt 1
09134/78 84

Sulzbach-Rosenberg
Bayreuther Straße 2
09661/802 82

Zum Weihnachtsfest
besinnliche Stunden

Zum Jahresende
Danke für das erwiesene Vertrauen

Zum neuen Jahr
Gesundheit, Glück, Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit

Die Mehrmarkenwerkstatt

Unser Betrieb ist vom 27.12. bis 30.12.2017 geschlossen.
Ab dem 02.01.2018 sind wir wieder für Sie da.

Bauunternehmung

Hoch- und Tiefbau . Betonsanierung
Planung und Ausführung

Langenau 12 . 91077 Dormitz
Telefon: 09134/7891 . Telefax: 09134/7860

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr

wünschen wir allen 
unseren Kunden 

und Interessenten.

Distler Bau GmbHDistler Bau GmbH

PFISTER ERDBAU GmbH
Für Sie unterwegs seit 1954

Erdbau  Abbruch  Container
Schotter  Sand / Kies  Mutterboden

Wir wünschen all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest sowie viel Freude,

Glück und Gesundheit für 201 !

www.pfister-erdbau.de     
pfister-erdbau@t-online.de 

Tel.: 09133 / 77910                                                 
Fax: 09133 / 5809

Schubertstr. 9
91090 Effeltrich 

Preiswert! Sämtliche Garten-, Rasen-, 

vom Fachmann! 
Tel. (0160) 91 08 40 30

  Frohe
Weihnachten

•  Neuwagen
•  Gebrauchtwagen
•  EU-Fahrzeuge
•  Inspektion
•  Express-Service
•  Reifenservice

•  Unfallreparaturen
•  Leihwagenservice
•  Stoßdämpferprüfstand
•  Achsenvermessung
•  Autoglasreparatur
•  Waschanlage

AutohAuS BAumAnn
Industriestraße 5   91083 Baiersdorf
Telefon 09133 - 4755-0   Fax 09133-475525

www.vw-baumann.de

Jetzt neu bei uns:
Karosseriearbeiten und Lackiererei für alle Fabrikate

Service Service

Bitte schicken Sie Ihre Anzeigen an: 

anzeigen@schmittdruck.de



Hutweide 2 
91077 Großenbuch

Tel.	0 91 34.12 06	
Fax	0 91 34.90 61 68

info@schmittdruck.de	
www.schmittdruck.de

W ir danken all unseren Kunden, 

Geschäftspartnern und Freunden für die 

gute und erfolgreiche Zusammenarbeit,

für Ihr Vertrauen und Ihre Treue. 

Wir wünschen ein gesegnetes Fest und 

ein gesundes neues Jahr 2020!

GRABMALE
BILDHAUEREI & STEINMETZBETRIEB 

GrabsteineZenk_Anzeige_190x85_Vorlage.indd   1 15.05.2018   12:25:51

Benedikt-Vasold-Str. 4 - 91077 Neunkirchen am Brand - Tel. 09134/5798 - www.fitness-hauser.de - service@fitness-hauser.de
FITNESS HAUSER e.K.

We wish you a merry Fitness
and a happy fit year! 

Du trainierst gerade noch woanders? Dann sichere 
dir jetzt eine einmalige Chance um Fremdzugehen. 
Teste das vielseitige Fitness und Kursangebot und 
trainiere flexibel im Landkreis Forchheim. Mit 
unserer aktuellen Wechselprämie sparst du bis zu 
300,00 EUR. 

300 EUR

sparen!!


